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Editorial 

 

Themenschwerpunkt Compliance / Geldwäscheprävention 

Wie gewohnt deckt die vorliegende Ausgabe unserer FSNews eine große Bandbreite 
an aufsichtsrechtlichen Themen für Sie ab. Aus aktuellem Anlass haben wir uns dies-
mal allerdings einem Themenschwerpunkt ganz besonders gewidmet: Neuigkeiten aus 
dem Bereich Compliance / Geldwäscheprävention. Gesetzgeber und Regulatoren so-
wohl in Deutschland als auch international waren auf diesem Feld in den letzten Wo-
chen besonders fleißig. Anlass genug für uns, die verschiedenen Neuerungen mit einer 
ganzen Reihe von Fachbeiträgen aufzugreifen.  

Die Bandbreite reicht dabei von der lange erwarteten Ergänzung der Auslegungs- und 
Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz (GwG) durch den Entwurf des 
Besonderen Teils für Kreditinstitute bis hin zu dem kurz vor Weihnachten herausgege-
benen Referententwurf zur weiteren Novellierung des GwG. Daneben beleuchten wir 
zwei aktuelle Tendenzen in den Vereinigten Staaten – immer auch mit einem Blick da-
rauf, welche Auswirkungen sich daraus für Verpflichtete in Deutschland ergeben: ei-
nerseits eine Anfang des Jahres verabschiedete Änderung im dortigen Geldwäsche-
recht, andererseits eine Auswertung von jüngsten OFAC-Settlements.  

Vor dem Hintergrund, dass die Nationale Risikoanalyse der Bundesregierung ein er-
höhtes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland im Zusam-
menhang mit der Finanzierung und Absicherung des Außenhandels sieht, stellen wir 
zudem eine gemeinsame Veröffentlichung der FATF und der Egmont Group vor, die 
das Thema der handelsbasierten Geldwäsche (Trade-based Money Laundering) näher 
analysiert. Abgerundet wird unser Themenschwerpunkt von einem Überblick über das 
gegenwärtig im Gesetzgebungsverfahren befindliche Verbandssanktionengesetz. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 

Thomas Kurth  

 

 

„Hohe Dynamik in der 
Weiterentwicklung der 
Regulatorik.” 

Thomas Kurth 
Telefon: +49 30 2546 8377 
tkurth@deloitte.de 

mailto:tkurth@deloitte.de
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I. Liquidität 
EZB – Neufassung der Verordnung über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht 
(EZB/2021/1) vom 22. Januar 2021  
Geregelt wird u.a. die Berechnung des Betrags der Mindestreserve für Kreditinsti-
tute auf Basis von Tagesendwerten und -guthaben auf sog. Mindestreservekonten. 
Hierbei werden Verrechnungskonten bei der Deutschen Bundesbank als Mindestre-
servekonto angerechnet. Die Neufassung soll am fünften Tag nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft treten und größtenteils ab dem 26. Juni 2021 gelten. Gleichzeitig soll 
die bisher geltende Verordnung EU/2003/1745 außer Kraft treten. Die Vorschriften 
für die Berechnung der Mindestreservierung (Art. 3) sollen jedoch erst ab dem 
28. Juli 2021 gelten. 

II. Eigenmittelanforderungen 

1. Eigenmittel 

BaFin – Allgemeinverfügung Geschäftsguthaben für Genossenschaften für 2021  
(BA 44-FR 2161-2020/0001) vom 1. Januar 2021 
Neu begebene und eingezahlte Geschäftsanteile von CRR-Kreditinstituten in der 
Rechtsform einer Genossenschaft werden als Instrumente des harten Kernkapitals 
anerkannt, sofern diese die Voraussetzungen gemäß Art. 28 und 29 CRR einhalten. 
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass auch die Möglichkeit der Verweigerung 
der Rückzahlung solcher Instrumente grundsätzlich gegeben sein muss. Außerdem 
werden Mindestanforderungen für die Rückzahlung für nach dem 1. Januar 2014 
gekündigte Instrumente des harten Kernkapitals definiert. Die Allgemeinverfügung 
ist befristet bis zum 31. Dezember 2021 und steht unter einem Widerrufsvorbehalt. 

2. Gesamtrisikobeitrag 

EBA – Single Rulebook zum Non-Performing-Loans-Status (Q&A 2019_4867) 
vom 15. Januar 2021 
Konkret wurde gefragt, ob ein Kunde den NPL-Status nach dem nachträglichen Weg-
fall des Grundes sofort verlassen kann oder ob hierfür immer erst ein Zeitraum von 
zwölf Monaten vergehen muss, bevor der Kunde den Status verlassen kann. Letzte-
res wurde bejaht und in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass auch im 
Falle eines vorzeitigen Wegfalls des Grundes für die Einordnung des NPL-Status zu-
nächst die 12-Monats-Frist ablaufen muss, bevor der Status aufgehoben werden 
kann. 

EBA – Single Rulebook zur Übertragung von Ratings (Q&A 2019_4745) vom 15. Ja-
nuar 2021 
Klargestellt wurde, dass die „Ratingübertragung“ auf der Grundlage von Tz. 62 a) 
EBA/GL/2017/16 genutzt werden kann, wenn kein Risikounterschied zwischen dem 
Schuldner und der verbundenen Partei besteht, weil eine entsprechende angemes-
sene Garantie eines Dritten für den Schuldner existiert. Eine solche Garantie wird als 
angemessen angesehen, wenn ein vertragliches Vereinbarungsverhältnis zwischen 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb_2021_1_f_sign~0ca38b46ee.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb_2021_1_f_sign~0ca38b46ee.en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1745-20161214&qid=1611934519779&from=DE
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_210101_Geschaeftsguthaben_2021.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_210101_Geschaeftsguthaben_2021.html
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4867
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4867
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4745
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4745
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2192133/94353f82-a7fb-4a86-b739-74939357132b/Guidelines%20on%20PD%20and%20LGD%20estimation%20%28EBA-GL-2017-16%29_DE.pdf?retry=1
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dem Dritten und dem Schuldner den potenziellen Ausfall des Schuldners wirksam 
und durchsetzbar verhindert. Außerdem muss das interne Rating des Dritten auf der 
Grundlage eines anerkannten Ratingsystems vergeben worden sein.  

ESAs – Konsultationspapier für einen Entwurf von ITS zur Änderung der 
EU/2016/1799 über die Abbildung der Bonitätsbeurteilungen von ECAIs gemäß 
Art. 136 Abs. 1 und 3 CRR (JC 2020 93) vom 29. Januar 2021 
Die vorgestellten Vorschriften betreffen Änderungen der in Anhang 3 zur 
EU/2016/1799 zusammengestellten Mapping-Tabellen für die Zwecke der Zuord-
nung der Ratingkategorien zu externen Ratingagenturen (ECAI). Die geänderten Re-
gelungen sollen am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft 
treten. Die Konsultationsfrist endet am 5. März 2021. 

EZB – Arbeitspapier zu Prognosen während einer Pandemie unter Verwendung 
nicht-parametrischer gemischter Value-at-Risk-Frequenzen (Nr. 2510) vom 11. Ja-
nuar 2021 
Untersucht wird die Anwendung nicht-parametrischer gemischter Value-at-Risk-
Frequenzen für Prognosen während einer Pandemie. Festgestellt wurden in Bezug 
auf ausgewählte Länder des Euroraums erhebliche Verbesserungen in der Vorher-
sage im Vergleich zu einem linearen gemischten Frequenz-Ansatz. 

EZB – Die Gefährung von LSIs durch mit dem Klimawandel verbundene Risiken: ein 
Ansatz zur Bewertung physischer Risiken (Nr. 2517) vom 27. Januar 2021 
Analysiert werden die Auswirkungen von widrigen klimatischen Ereignissen (etwa 
Flussüberschwemmungen) auf die Rentabilität von kleinen europäischen Banken 
(LSI). Verglichen wurden hierfür die Leistungen territorialer LSIs in Regionen mit 
niedrigem und hohem Überschwemmungsrisiko und die Kreditvergabe an die Real-
wirtschaft. Die Ergebnisse zeigen, dass ein ungünstiges Ereignis die Kreditvergabe an 
Haushalte und nicht-finanzielle Unternehmen zu einem Rückgang der Gesamtkapi-
talrendite (ROA) von territorialen LSIs in risikoreicheren Gebieten führt. 

EZB – EZB fordert Banken auf, Kreditrisiken anzugehen und Effizienz zu steigern 
vom 28. Januar 2021 
Veröffentlicht werden u.a. die Aufsichtsprioritäten für 2021. Diese umfassen Steue-
rung des Kreditrisikos, Kapitalausstattung, Tragfähigkeit der Geschäftsmodelle und 
Governance. Ansonsten bleiben die SREP-Anforderungen und -Empfehlungen insge-
samt unverändert. Außerdem hat die EZB die Prioritäten für den SSM 2021 konkreti-
siert. Diese betreffen das Kreditrisiko, die Kapitalausstattung, die Tragfähigkeit der 
Geschäftsmodelle sowie die Umsetzung der Governance-Anforderungen. 

EZB – Begrenzte Haftung, strategischer Ausfall und Verhandlungsmacht (Nr. 2519) 
vom 29. Januar 2021 
Untersucht werden die Auswirkungen des Umfangs der Pfändbarkeit bzw. der 
grundpfandrechtliche Absicherung von Kreditforderungen auf Ausfälle und Neuver-
handlungen. Hierbei zeigt sich, dass eine solche Absicherung zu höheren Ausfall- 
und Neuverhandlungsraten führt. Die erwarteten höheren Zinssätze für Kredite mit 
beschränkter Haftung konnten jedoch nicht bestätigt werden. 

BaFin – Bilden sich Klumpenrisiken, wenn ich mein Depot ausschließlich nachhaltig 
ausrichte? vom 18. Januar 2021 
Entscheidend ist, wie breit das Portfolio auf diverse Unternehmen, Branchen, Länder 
und Währungen gestreut ist. Hingewiesen wurde darauf, dass eine sehr einseitige 
Ausrichtung auf spezielle Werte durchaus zu Klumpenrisiken führen kann. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2021/Consultation%20on%20the%20revised%20draft%20ITS%20on%20credit%20assessments%20by%20ECAIs%20under%20CRR%20Article%20136/962535/JC%202020%2093%20%28CP%20Amendment%20ITS%20ECAIs%20mapping%20CRR%20art%20136%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2021/Consultation%20on%20the%20revised%20draft%20ITS%20on%20credit%20assessments%20by%20ECAIs%20under%20CRR%20Article%20136/962535/JC%202020%2093%20%28CP%20Amendment%20ITS%20ECAIs%20mapping%20CRR%20art%20136%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2021/Consultation%20on%20the%20revised%20draft%20ITS%20on%20credit%20assessments%20by%20ECAIs%20under%20CRR%20Article%20136/962535/JC%202020%2093%20%28CP%20Amendment%20ITS%20ECAIs%20mapping%20CRR%20art%20136%29.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1799-20191224&qid=1612195943447&from=DE
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2510~310814c1ed.en.pdf?5a0b7212ce3c76e65e07f3246bd43401
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2510~310814c1ed.en.pdf?5a0b7212ce3c76e65e07f3246bd43401
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2510~310814c1ed.en.pdf?5a0b7212ce3c76e65e07f3246bd43401
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2517~61de790d93.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2517~61de790d93.en.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/857116/5de9095aed20e3d0df3749d356087c8e/mL/2021-02-28-bankenaufforderung-download.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/857116/5de9095aed20e3d0df3749d356087c8e/mL/2021-02-28-bankenaufforderung-download.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2021~9b7076bb8b.de.html#toc4
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2519~0932267132.en.pdf?d29ca4e51dddfeb76fd8e7d0457c924a
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2519~0932267132.en.pdf?d29ca4e51dddfeb76fd8e7d0457c924a
https://www.bafin.de/SharedDocs/FAQs/DE/Verbraucher/NachhaltigeGeldanlage/03_klumpenrisiken.html?id=15328454
https://www.bafin.de/SharedDocs/FAQs/DE/Verbraucher/NachhaltigeGeldanlage/03_klumpenrisiken.html?id=15328454
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3. Berichte, Marktuntersuchungen etc. 

EZB – Analyse der Rentabilität, Kapital- und Liquiditätsbeschränkungen von Depot-
banken durch die Linse der SREP-Methodik (Nr. 256) vom 29. Januar 2021 
Untersucht wird, wie sich Depotbanken von traditionellen Banken unterscheiden in 
Bezug auf ihre Bilanz- und Ertragsstruktur sowie der eingegangenen Risiken. Außer-
dem wird analysiert wie diese Unterschiede in die internen Risikomessungen der 
Verwahrstellen einbezogen werden und in die Risikobewertungsmethoden der Auf-
sichtsbehörden einfließen sollten, um schwerwiegende Kapital und Liquiditätsfehl-
allokation durch die Kreditinstitute und unangemessene Entscheidungen der Auf-
sichtsbehörden zu verhindern. 

III. Risikomanagement 

1. Mindestanforderungen an das Risikomanagement 

Bundesrat – Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Erhöhung der Sicherheit informati-
onstechnischer Systeme (BR Drs. 16/21) vom 1. Januar 2021 
Der ursprüngliche Referentenentwurf (vgl. FSNews 1/2021) wurde nunmehr mit der 
Bundesregierung abgestimmt. Änderungen ergaben sich im Wesentlichen für die 
Anforderungen im Zusammenhang mit der Bestandsdatenauskunft sowie die Detek-
tion von Sicherheitsrisiken und Angriffsmethoden. Neu eingefügt wurde eine Ent-
schädigungspflicht gegenüber den Auskunftsverpflichteten. Außerdem wurden wei-
tere Befugnisse der zuständigen Behörden ergänzt. Die Änderungen sollen grund-
sätzlich am Tag nach ihrer Veröffentlichung im BGBl. in Kraft treten. Die Regelungen 
im Bezug auf die Kontrolle der Kommunikations- und Informationstechnik, die Verar-
beitung von Protokollierungsdaten sowie die Mindeststandards für Informations-
technik sollen erst sieben Monate nach ihrer Veröffentlichung im BGBl. in Kraft tre-
ten.  

BIS – E-Commerce in der Pandemie und in der Zukunft (Nr. 36) vom 12. Januar 2021 
Festgestellt wurde, dass E-Commerce-Aktivitäten während der Pandemie weltweit 
stark zugenommen haben. Dies wurde besonders in Ländern beobachtet, in denen 
es strengere Eindämmungsmaßnahmen gab und in denen der elektronische Handel 
zunächst weniger entwickelt war. 

2. Sanierung und Abwicklung  

EU-Amtsblatt – Delegierte Verordnung zur Änderung der EU/2018/1229 über RTS 
zur Abwicklungsdisziplin im Hinblick auf ihr Inkrafttreten (EU/2021/70) vom 23. Ok-
tober 2020  
Die Verordnung (vgl. FSNews 11/2020) wurde am 27. Januar 2021 im EU-Amtsblatt 
L 27/1 veröffentlicht und trat am 30. Januar 2021 in Kraft.  

EU-Amtsblatt – Verordnung über einen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung 
zentraler Gegenparteien und zur Änderung u.a. der Verordnungen EU/1095/2010, 
EMIR, MiFIR, EU/806/2014 und EU/2015/2365 sowie der Richtlinien 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2007/36/EG, BRRD und EU/2017/1132 (EU/2021/23) vom 16. Dezem-
ber 2020  
Die Verordnung (vgl. FSNews 1/2017) wurde am 22. Januar 2021 im EU-Amtsblatt 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op256~3e9f3e8b43.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op256~3e9f3e8b43.en.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/16-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/16-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%201_Januar_2021%20final.pdf
https://www.bis.org/publ/bisbull36.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0070&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0070&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0070&from=DE
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%20Nr.%2011_November_2020%20finalv2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0023&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0023&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0023&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0023&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0023&from=DE
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte_Financial%20Services%20News_01_2017.pdf
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L 22/1 ff. veröffentlicht und tritt am 11. Februar 2021 in Kraft. Sie gilt größtensteils 
ab dem 12. August 2022. 

EU-Rechnungshof – Bei der Planung der EU-Bankenabwicklung fehlen noch einige 
zentrale Elemente vom 14. Januar 2021 
Festgestellt wurde, dass in einigen entscheidenden Bereichen der EU-Bankenab-
wicklung weitere Schritte erforderlich sind. Danach sollte u.a. der Einheitliche Ab-
wicklungsausschuss (SRB) sämtliche für die Gestaltung der Abwicklungsmaßnahmen 
maßgeblichen strategischen Vorgaben bereitstellen und die Mängel beheben, die in 
Bezug auf die Qualität, Rechtzeitigkeit und Kohärenz seiner eigenen Abwicklungspla-
nung bestehen. Dies betrifft v.a. die Deckung des Liquiditätsbedarfs bei der Abwick-
lung und strategische Vorgaben. 

3. Stresstests 

EBA – EU-weiter Stresstest für 2021 vom 29. Januar 2021 
Die EBA hat den EU-weiten Stresstest 2021 gestartet und die dafür relevanten mak-
roökonomischen Szenarien veröffentlicht. Hierbei spiegelt das adverse Szenario die 
anhaltenden Bedenken über die mögliche Entwicklung der COVID-19-Pandemie in 
Verbindung mit einem möglichen starken Vertrauensverlust wider. Es ist so konzi-
piert, dass es in allen EU-Ländern einen angemessenen Schweregrad aufweist. Der 
Stresstest wird auf Basis einer Stichprobe von 50 EU-Banken durchgeführt, die 70% 
der gesamten Bankaktiva in der EU abdecken. Ergänzend wurden u.a. die Methodik 
sowie Templates nebst Anleitungen veröffentlicht. 

4. Cyberrisiken  

BIS – COVID-19 und Cyberrisiken im Finanzsektor (Bulletin Nr. 37) vom 15. Ja-
nuar 2021 
Festgestellt wurde, dass zwar der Finanzsektor während der COVID-19-Pandemie 
häufiger von Hackern getroffen wurde als andere Sektoren. Dies führte jedoch bis-
her nicht zu signifikanten Störungen oder systemischen Auswirkungen. Trotzdem 
arbeiten die Finanzbehörden daran, Cyberrisiken weiter zu vermindern. 

5. Vergütung 

EU-Amtsblatt – Empfehlung des ESRB zur Änderung der Empfehlung ESRB/2020/7 
zur Beschränkung der Ausschüttungen während der COVID-19-Pandemie 
(ESRB/2020/15) vom 15. Dezember 2020  
Die Empfehlung des Aufsichtsgremiums EZB/2020/62 (vgl. FSNews 1/2021) wurde 
am 25. Januar 2021 im EU-Amtsblatt C 27/1 ff. veröffentlicht und gilt bis zum 
30. September 2021.  

EBA – Finaler Entwurf für Instrumentenklassen, die die Bonität der Wertpapierfirma 
als fortgeführtes Unternehmen angemessen widerspiegeln, und mögliche alterna-
tive Regelungen, die für die Zwecke der variablen Vergütung geeignet sind 
(EBA/RTS/2021/01) vom 21. Januar 2021 
Im Vergleich zur ursprünglichen Entwurfsfassung (vgl. FSNews 7/2020) ergaben sich 
im Wesentlichen Änderungen in Bezug auf alternative Vereinbarungen von Wertpa-
pierfirmen für die Auszahlung variabler Vergütungen. Hier wurden im Wesentlichen 
Klarstellungen und Präzisierungen vorgenommen. Die Vorschriften sollen am 20. Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten und zu einem später 
noch zu bestimmenden Zeitpunkt verbindlich werden.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR21_01/INSR_Single_resolution_mechanism_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR21_01/INSR_Single_resolution_mechanism_DE.pdf
https://www.eba.europa.eu/eba-launches-2021-eu-wide-stress-test-exercise
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU-wide%20Stress%20Testing/2021/Launch%20of%20the%20ST/962559/2021%20EU-wide%20stress%20test%20-%20Methodological%20Note.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU-wide%20Stress%20Testing/2021/Launch%20of%20the%20ST/962561/2021%20EU-wide%20stress%20test%20-%20Templates_v0.xlsb
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU-wide%20Stress%20Testing/2021/Launch%20of%20the%20ST/962560/2021%20EU-wide%20stress%20test%20-%20Template%20Guidance.pdf
https://www.bis.org/publ/bisbull37.pdf
https://www.bis.org/publ/bisbull37.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.027.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AC%3A2021%3A027%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.027.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AC%3A2021%3A027%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.027.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AC%3A2021%3A027%3ATOC
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/en_ecb_2020_62_f_sign~6a404d7d9c..pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%201_Januar_2021%20final.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962223/Final%20draft%20RTS%20on%20instruments%20for%20variable%20remuneration%20under%20IFD.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962223/Final%20draft%20RTS%20on%20instruments%20for%20variable%20remuneration%20under%20IFD.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962223/Final%20draft%20RTS%20on%20instruments%20for%20variable%20remuneration%20under%20IFD.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962223/Final%20draft%20RTS%20on%20instruments%20for%20variable%20remuneration%20under%20IFD.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/%20CP%20on%20RTS%20on%20instruments%20for%20IF%20remuneration/884630/EBA-CP-2020-08%20CP%20on%20RTS%20on%20instruments%20for%20IF%20remuneration.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/deloitte-fsnews-7-juli-2020-1.pdf
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6. Anforderungen an Geschäftsleiter und Organe 

EBA – Finaler Entwurf für RTS zu Kriterien zur Bestimmung von Mitarbeiterkatego-
rien, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil 
einer Wertpapierfirma oder die von ihr verwalteten Vermögenswerte gemäß der IFD 
über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen haben (EBA/RTS/2021/02) 
vom 21. Januar 2021 
Im Vergleich zur ursprünglichen Entwurfsfassung (vgl. FSNews 7/2020) ergaben sich 
im Wesentlichen Änderungen in Bezug auf die der Beurteilung zugrunde liegenden 
qualitativen Kriterien und die Berechnung der gewährten variablen Vergütung. Nun-
mehr wird hierfür nicht mehr auf den Einfluss auf die Eigenmittelanforderungen 
abgestellt. Vielmehr ist auf die in Anhang 1 Abschnitt A Nr. 2 bis 7 CRD bezeichneten 
genehmigungspflichtigen Tätigkeiten abzustellen. Die Vorschriften sollen am 20. Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten und zu einem später 
noch zu bestimmenden Zeitpunkt verbindlich werden. 

7. Schattenbanken 

EBA – Single Rulebook zu Großkreditgrenzen für Schattenunternehmen 
(Q&A 2019_4501) vom 15. Januar 2021 
Die in Art. 395 CRR festgelegten Großkreditgrenzen gelten auch für Investitionen in 
Geschäfte mit zugrunde liegenden Vermögenswerten. Hierbei gilt grundsätzlich ein 
Vehikel, das Kreditportfolios kauft, um die Nettoerlöse aus den Krediten über ein 
vollständig getrenntes Teilvermögen in selbst emittierte Schuldverschreibungen zu 
investieren, als Schattenbankunternehmen. Die von dem Vehikel emittierten Schuld-
verschreibungen stellen jedoch selbst keine eigenständigen Schattenbankunterneh-
men dar, solange es sich nicht um separate Unternehmen handelt, die eine oder 
mehrere Kreditvermittlungstätigkeiten ausüben. Daraus folgt, dass alle Engagements 
gegenüber ein und demselben Vehikel als ein einziges Engagement zu betrachten 
sind, unabhängig von der Trennung der Auszahlung im Rahmen der Kreditportfolios 
und der von dem Vehikel ausgegebenen Schuldverschreibungen. 

8. Verbraucherschutz 

Bundesrat – Entwurf eines Gesetzes für faire Verbraucherverträge (BR Drs. 19/21) 
vom 1. Januar 2021 
Im Wesentlichen wird ein Verbot der Vereinbarung von Abtretungsklauseln in Ver-
braucherverträgen neu eingefügt. Die Vorschrift soll sieben Monate nach ihrer Ver-
öffentlichung im BGBl. in Kraft treten.  

Bundesrat – Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verbraucherdarlehensrechts 
zur Umsetzung der Urteile des EuGH vom 11. September 2019 in der Rechtssache 
C-383/18 und vom 26. März 2020 in der Rechtssache C-66/19 (BR Drs. 21/21) 
vom 1. Januar 2021 
Der Gesetzentwurf verbindet ursprünglich zwei gesonderte Referentenentwürfe zur 
Umsetzung der EUGH-Urteile zur Berechnung von Vorfälligkeitentschädigungen 
C-383/18 (vgl. FSNews 10/2020) und zur Rechtmäßigkeit von Widerrufsbelehrungen 
C-66/19 (vgl. FSNews 9/2020). Es wurden hinsichtlich beider Entwürfe keine wesent-
lichen Änderungen vorgenommen. Die Regelungen sollen am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im BGBl. in Kraft treten.  

  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962224/Final%20draft%20RTS%20on%20identified%20staff%20under%20IFD.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962224/Final%20draft%20RTS%20on%20identified%20staff%20under%20IFD.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962224/Final%20draft%20RTS%20on%20identified%20staff%20under%20IFD.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962224/Final%20draft%20RTS%20on%20identified%20staff%20under%20IFD.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962224/Final%20draft%20RTS%20on%20identified%20staff%20under%20IFD.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/CP%20on%20RTS%20on%20IS%20under%20IFD/884631/EBA-CP-2020-09%20CP%20on%20RTS%20on%20IS%20under%20IFD.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/deloitte-fsnews-7-juli-2020-1.pdf
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4501
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4501
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/18-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/18-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/21-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/21-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/21-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/21-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Aenderung_des_Paragrafen_501_des_Buergerlichen_Gesetzbuchs.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/00%20FSNews%20Nr.%2010_Oktober_2020%20finalv2.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Widerruf_Verbraucherdarlehen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/deloitte-fsnews-9-september-2020.pdf
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Bundesregierung – Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des BGB und EGBGB in 
Umsetzung der EU-Richtlinie zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der 
Verbraucherschutzvorschriften der Union und zur Aufhebung der Verordnung zur 
Übertragung der Zuständigkeit für die Durchführung der EU/2006/2004 auf das 
BMJV vom 13. Januar 2021 
Die Änderungen betreffen Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr und Online-
Marktplätze. Insbesondere sollen allgemeine Informationspflichten für Betreiber 
von Online-Marktplätzen und Wertersatzpflichten bei Widerrufen definiert und die 
Voraussetzungen für das Erlöschen von Widerrufsrechten bei Verträgen über die 
Erbringung von Dienstleistungen neu formuliert und erweitert werden. Die Neurege-
lungen sollen am 28. Mai 2022 in Kraft treten. Zwischenzeitlich wurde der Regie-
rungsentwurf dem Bundesrat ohne inhaltliche Änderungen zugeleitet. 

BMJ – Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Musters für die Wider-
rufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei 
Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen vom 13. Januar 2021 
Festgelegt werden soll im Wesentlichen, dass auch Kontoinformationsdienstleister 
Zahlungsdienstnutzern vorvertragliche Informationen (Art. 248 §§ 4 und 13 Abs. 1 
und 3 EGBGB) zur Verfügung zu stellen haben. Die Regelungen sollen am Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. 

BaFin – Anhörung zur Allgemeinverfügung bezüglich Zinsanpassungsklauseln bei 
Prämiensparverträgen vom 29. Januar 2021 
Angeordnet werden soll, dass alle betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher, 
mit denen ein langfristiger Prämiensparvertrag mit uneingeschränktem einseitigem 
Leistungsbestimmungsrecht bezüglich des Vertragszinses abgeschlossen wurde, u.a. 
über die Unwirksamkeit der darin enthaltenen Zinsanpassungsklausel zu unterrich-
ten sind. Dies geht im Wesentlichen auf Urteile des BGH (Az. XI ZR 197/09) und des 
OLG-Dresden (Az. 5 MK 1/19) zurück. Die Konsultationsfrist endet am 26. Feb-
ruar 2021. 

9. Berichte, Marktuntersuchungen etc. 

EBA – Risiko-Dashboard für Q3 2020 vom 13. Januar 2021 
Die Daten aus dem dritten Quartal spiegeln (noch) keine Verschlechterung der Ver-
mögensqualität wider. Die NPL-Quote setzte ihren Rückgang von 2,9% im zweiten 
Quartal auf 2,8% im dritten Quartal fort. Die Eigenkapitalrendite (RoE) stieg von 
0,5% im zweiten Quartal auf ein niedriges Niveau von 2,5 % im dritten Quartal. 
Ebenso stieg die Leverage Ratio (Tier 1 fully phased-in) von 5,2 % in Q2 auf 5,5 % 
in Q3.   

EBA – Bericht über die Umsetzung ausgewählter COVID-19-Maßnahmen 
(EBA/REP/2021/02) vom 29. Januar 2021 
Der Bericht konzentriert sich zum einen auf die Umsetzung und Überwachung von 
COVID-19-Maßnahmen und geht näher auf die Auswirkungen der damit verbunde-
nen operationellen Risiken und Abschwungentwicklungen im Rahmen der LGD-
Schätzung ein. Außerdem werden konkrete Hinweise zum Reporting und zur Offen-
legung in diesem Zusammenhang bereitgestellt und zwischenzeitlich aufgekom-
mene Fragen beantwortet.  

  

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_BereitstellungdigitalerInhalte_2_Modernisierungsrichtlinie.pdf;jsessionid=7DF302679208E1A117C190534970B80F.1_cid334?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_BereitstellungdigitalerInhalte_2_Modernisierungsrichtlinie.pdf;jsessionid=7DF302679208E1A117C190534970B80F.1_cid334?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_BereitstellungdigitalerInhalte_2_Modernisierungsrichtlinie.pdf;jsessionid=7DF302679208E1A117C190534970B80F.1_cid334?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_BereitstellungdigitalerInhalte_2_Modernisierungsrichtlinie.pdf;jsessionid=7DF302679208E1A117C190534970B80F.1_cid334?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_BereitstellungdigitalerInhalte_2_Modernisierungsrichtlinie.pdf;jsessionid=7DF302679208E1A117C190534970B80F.1_cid334?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/61-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Muster_Widerrufsbelehrung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Muster_Widerrufsbelehrung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Muster_Widerrufsbelehrung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_210129_anhoerung_allgvfg_Zinsanpassungsklauseln.html?nn=7846960
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_210129_anhoerung_allgvfg_Zinsanpassungsklauseln.html?nn=7846960
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=51968&pos=0&anz=1
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Klageregister/Klagen/201903/Verfahren/Verfahrensstand.html?nn=12604832#doc12604668bodyText8
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20dashboard/Q3%202020/961888/EBA%20Dashboard%20-%20Q3%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/962557/Report%20on%20the%20implementation%20of%20selected%20COVID-19%20policies.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/962557/Report%20on%20the%20implementation%20of%20selected%20COVID-19%20policies.pdf
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IV. Geldwäscheprävention 
Bundestag – Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – Umset-
zung der EU/2019/713 zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammen-
hang mit unbaren Zahlungsmitteln und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2001/413/JI des EU-Rates (BT Drs. 19/25631) vom 5. Januar 2021 
Der ursprüngliche Gesetzentwurf (vgl. FSNews 12/2020) wurde ohne inhaltliche Än-
derungen von der Bundesregierung übernommen. Die Änderungen sollen am Tag 
nach ihrer Verkündung im BGBl. in Kraft treten. 

BaFin – Konsultation 01/2021: Auslegungs- und Anwendungshinweise Besonderer 
Teil: Kreditinstitute gemäß § 51 Abs. 8 GwG (GW 1-GW 2000-2019/0001) 
vom 14. Januar 2021 
Die erläuternden Hinweise betreffen die Herkunft der Vermögenswerte, Immobili-
entransaktionen, Investmentgeschäfte, Konsortialkredite, Korrespondenzbankbezie-
hungen, Monitoringsysteme sowie (Sammel-)Treuhandkonten. Die Konsultation en-
det am 12. Februar 2021. Weitere Erläuterungen finden Sie in unserem Beitrag zu 
dieser Konsultation. 

V. Anzeige-/Meldewesen,  
Zulassungsverfahren 

1.  FINREP/COREP-Reporting  

EBA – Reporting Framework 3.0. vom 14. Januar 2021 
Die geänderte Fassung des Reporting Framework umfasst Anpassungen im Zusam-
menhang mit der CRR2/CRD5, BRRD2 und IFR. Diese betreffen im Wesentlichen 
neue Meldeanforderungen und Änderungen bei der Meldung der Eigenmittel (inkl. 
Backstop für notleidende Kredite), (Kontrahenten-)Kreditrisiken, Großkredite, dem 
Verschuldungsgrad, die Net Stable Funding Ratio, aber auch neue ITS zur Offenle-
gung und Berichterstattung zu MREL und TLAC. Die Änderungen werden voraus-
sichtlich ab dem 30. Juni 2021 gelten. 

2.  AnaCredit 

Bundesbank – Prüfung auf Ausreißer: Einführung der Möglichkeit zur Bestätigung 
von auffälligen, aber korrekten Werten voraussichtlich ab Ende 2021 (Rundschrei-
ben Nr. 37/2020)vom 29. Januar 2020 
Informiert wird über die Möglichkeit, auffällige Angaben in den AnaCredit-Meldun-
gen der Institute bei der Bundesbank mittels einer sog. Bestätigungsmeldung zu ve-
rifizieren. Außerdem werden inhaltliche und technische Änderungen voraussichtlich 
für Meldungen ab Ende 2021 vorgestellt. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/256/1925631.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/256/1925631.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/256/1925631.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/256/1925631.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte_FSNews%2012_Dezember_2020_2.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Konsultation/2021/dl_kon_0121_aua_bt_gw.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Konsultation/2021/dl_kon_0121_aua_bt_gw.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Konsultation/2021/dl_kon_0121_aua_bt_gw.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.0
https://www.bundesbank.de/resource/blob/858024/254e3d7ecb7b24d5b7e6a1bc2e8af0d6/mL/2021-01-29-rs-03-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/858024/254e3d7ecb7b24d5b7e6a1bc2e8af0d6/mL/2021-01-29-rs-03-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/858024/254e3d7ecb7b24d5b7e6a1bc2e8af0d6/mL/2021-01-29-rs-03-data.pdf
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3.  Zulassungsverfahren 

EBA – Konsultationspapier zu Leitlinien zur Überwachung des Schwellenwerts und 
anderer Verfahrensaspekte bei der Gründung von zwischengeschalteten EU-Mutter-
unternehmen gemäß Art. 21b CRD (EBA/CP/2021/01) vom 15. Januar 2021 
Institute, die einer Drittlandsgruppe angehören, haben u.a. ein, in der EU niederge-
lassenes EU-Mutterunternehmen zwischenzuschalten, sofern der Gesamtwert der 
Vermögenswerte der Drittlandsgruppe in der EU 40 Mrd. EUR erreicht oder über-
steigt. Die vorgestellten Leitlinien betreffen die Vorgaben für die Berechnung und 
Überwachung des maßgebenden Gesamtwertes der Vermögensgegenstände der 
Drittlandsgruppe in der EU, den Informationsaustausch zwischen Instituten und 
Zweigniederlassungen der Drittlandsgruppe und ihre Übermittlung an die zuständi-
gen Behörden sowie Vorgaben für die zuständigen Behörden. Die Konsultationsfrist 
endet am 15. März 2021. 

4.  Sonstiges 

ESAs – Finaler Entwurf für ITS zur Meldung gruppeninterner Transaktionen und Risi-
kokonzentrationen gemäß Art. 21a Abs. 2b und 2c 2002/87/EG (JC/2020/84) 
vom 18. Januar 2021 
Im Vergleich zur ursprünglich konsultierten Fassung (vgl. FSNews 6/2019) wurde 
zusätzlich festgelegt, dass dem Melde-Koordinator nunmehr auch Informationen zu 
Risikokonzentrationen zu übermitteln sind. Die zur verwendenden Templates wer-
den in einem gesonderten Anhang zusammengestellt. Die Vorschriften sollen am 
20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten und am 1. Januar 
2022 verbindlich werden.  

VI. WpHG/Depot/Investment 

1. Richtlinie/Verordnung über Märkte für  
Finanzinstrumente - MiFID II/MiFIR 

ESMA – Entwurf von Leitlinien zu bestimmten Aspekten der MiFID-II-Angemessen-
heits- und -Wirksamkeits-Anforderungen (ESMA35-36-2159) vom 29. Januar 2021 
Die Leitlinien betreffen den Anlegerschutz bei der Erbringung von Dienstleistungen, 
die keine Anlageberatung oder Portfolioverwaltung darstellen (sog. „nicht-bera-
tungsbezogene Dienstleistungen“). In diesem Zusammenhang werden Wertpapier-
firmen dazu verpflichtet, anhand von Kundeninformationen deren Kenntnisse und 
Erfahrungen in Bezug auf den geplanten Anlagenerwerb zu beurteilen. Dies ist unter 
Umständen, etwa wenn die Wertpapierfirma eine Warnung an den Kunden aus-
spricht, entbehrlich. Die vorgestellten Leitlinien sollen mehr Klarheit schaffen und 
die Konvergenz bei der Anwendung bestimmter Aspekte dieser Vorgaben fördern. 
Die Konsultationsfrist endet am 29. April 2021. 

ESMA – Entwurf für Regelungen über Gebühren für Ratingagenturen durch die 
ESMA (ESMA 80-196-5019) vom 29. Januar 2021 
Nachdem der allgemeine Gebührenansatz der ESMA vorgestellt wird, werden die 
Änderungen in Bezug auf die Registrierunggebühren, die jährlichen Aufsichtsgebüh-
ren, die Berechnung des anzuwendenden Umsatzes von Ratingagenturen sowie Zer-
tifizierungsgebühren konkretisiert. Die Konsultationsfrist endet am 15. März 2021. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2021/Consultation%20on%20the%20monitoring%20of%20the%20threshold%20for%20establishing%20an%20intermediate%20EU%20parent%20undertaking/962030/CP%20on%20GL%20on%20the%20monitoring%20of%20IPU%20threshold.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2021/Consultation%20on%20the%20monitoring%20of%20the%20threshold%20for%20establishing%20an%20intermediate%20EU%20parent%20undertaking/962030/CP%20on%20GL%20on%20the%20monitoring%20of%20IPU%20threshold.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2021/Consultation%20on%20the%20monitoring%20of%20the%20threshold%20for%20establishing%20an%20intermediate%20EU%20parent%20undertaking/962030/CP%20on%20GL%20on%20the%20monitoring%20of%20IPU%20threshold.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2020_84_final_draft_report_on_draft_its_on_igt_and_rc_reporting_templates_for_conglomerates.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2020_84_final_draft_report_on_draft_its_on_igt_and_rc_reporting_templates_for_conglomerates.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2020_84_final_draft_report_on_draft_its_on_igt_and_rc_reporting_templates_for_conglomerates.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2739801/8f2134c9-8c64-4fed-bc69-7e45d51cd36a/Consultation%20Paper%20on%20%20Draft%20ITS%20on%20IGT%20and%20RC%20reporting%20for%20Financial%20Conglomerates.pdf?retry=1
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%206_Juni_2019.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2020_85_annex_to_draft_its_on_igt_and_rc_reporting_templates_for_conglomerates_0.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-2159_-_cp_gls_appropriateness.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-2159_-_cp_gls_appropriateness.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80_196_5019_consultation_paper_fees_charged_to_cras_by_esma.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80_196_5019_consultation_paper_fees_charged_to_cras_by_esma.pdf
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BMF – Entwurf des Schwarmfinanzierung-Begleitgesetzes vom 26. November 2020 
(veröffentlicht am 13. Januar 2021) 
Die Änderungen im WpHG setzen im Wesentlichen die Vorgaben der EU/2020/1503 
(vgl. FSNews 11/2020) und die EU/2020/1504 (vgl. FSNews 11/2020) für Schwarmfi-
nanzierungsdienstleister um. Geregelt werden v.a. die Zuständigkeit der BaFin, die 
Zulassung von Instrumenten, die zivilrechtliche Haftung für Angaben im Anlagebas-
isinformationsblatt, neue Bußgeldtatbestände sowie eine Prüfungspflicht für 
Schwarmfinanzierungsdienstleister (Sonderprüfung und jährliche Prüfung). In Bezug 
auf die EU/2019/1238 (PEPP-VO, vgl. FSNews 8/2019) werden ebenfalls Zuständig-
keiten der BaFin und Sanktionsvorschriften im WpHG, KWG, KAGB sowie im VAG 
verankert. Zur Umsetzung der EU/2019/2177 (vgl. FSNews 1/2020) erfolgen Anpas-
sungen des WpHG und KWG, da künftig die Aufsicht über Datenbereitstellungs-
dienste bei der ESMA liegt. Aus Gründen des Bürokratieabbaus und der Verfahrens-
vereinfachung werden im WpÜPG der Beirat und der Widerspruchsausschuss abge-
schafft. Der fünfte Teil des SAG wird neu gefasst, da im Wesentlichen der Inhalt 
der EU/2021/23 (vgl. Veröffentlichung im EU-Amtsblatt) an die Stelle der Sondervor-
schriften zur Sanierung- und Abwicklung zentraler Gegenparteien tritt. Für Leasing- 
und Factoringinstitute werden die organisatorischen Anforderungen erhöht. Diese 
müssen zukünftig über zwei Geschäftsführer verfügen und eine Risikocontrolling- 
und Compliance-Funktion einrichten. Das Gesetz soll teilweise bereits am 10. No-
vember 2021; im Übrigen am 1. Januar 2022 in Kraft treten. 

Bundesrat – Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU/2019/2034 über die Be-
aufsichtigung von Wertpapierinstituten (BR Drs. 7/21) vom 1. Januar 2021 
Im Vergleich zur ursprünglichen Entwurfsfassung (vgl. FSNews 9/2020) wird festge-
legt, dass kleine Wertpapierinstitute ebenfalls Anforderungen zur Risikosteuerung 
einzuhalten haben. Die im RefE abweichend geregelte Anzeige der Prüferbestellung 
wird jetzt an die Vorgabe des § 28 KWG angeglichen. Auch die Prüfungspflichten des 
Abschlussprüfers werden im WpIG-RegE eindeutig geregelt. Durch Anpassung der 
relevanten Vorschriften des HGB sowie der RechKredV wird zudem sichergestellt, 
dass die für Finanzdienstleistungsinstitute geltenden Rechnungslegungvorschriften 
auch für Wertpapierinstitute gelten. Die Vorschriften sollen am 26. bzw. 
30. Juni 2021 in Kraft treten. 

2. Vermögensanlagen 

Bundesrat – Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von elektronischen Wertpapie-
ren (BR Drs. 8/21) vom 1. Januar 2021 
Im Vergleich zur ursprünglichen Entwurfsfassung (vgl. FSNews 9/2020) erfolgt eine 
Angleichung der Regelungen über die Inhalte des zenralen Registers an die Vorga-
ben des Kryptowertpapierregisters. Für Kryptowertpapierregisterführer werden zu-
dem die Anforderungen an ein Mindestanfangskapital i.H.v. 730 TEUR gestrichen 
und eine Übergangsregelung für die Erlaubniserteilung eingeführt. Aufgrund der 
Ergänzungen im KAGB und im PfandBG sind zukünftig Anteile an Sondervermögen, 
Pfandbriefe und als Deckungswerte eingesetzte Schuldverschreibungen auch in 
elektronischer Form zulässig. Die Vorschriften sollen am Tag nach ihrer Verkündung 
im BGBl. in Kraft treten. 

BIS – Änderung der Mindest-Haircut-Floors für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 
vom 26. Januar 2021 
Die Änderungen beziehen sich auf Kapitel CRE56 der Basler Rahmenvereinbarung. 
Konkret betroffen sind die Regelungen für Transaktionen zur Aufwertung von Sicher-
heiten sowie die Formel für die Saldierung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften. 
Die Konsultationsfrist endet am 31. März 2021. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-01-13-Schwarfinanzierung-Begleitgesetze/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1503
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%20Nr.%2011_November_2020%20finalv2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1504&from=EN
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%20Nr.%2011_November_2020%20finalv2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1238
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews-August-2019.pdf
https://teams.de.deloitte.com/sites/FSI/FSI-Fachthemen/FSI%20Newsletter/Newsletter%202021/2%20Februar%202021/00%20Dokumentenliste%20KI%20u.%20VU%20FSNews%202_Februar_2021.xlsx
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews_1_2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0023&from=EN
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/7-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/7-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2020-08-17-Gesetz-Umsetzung-Richtlinie-Beaufsichtigung-Wertpapierfirmen/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/deloitte-fsnews-9-september-2020.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/8-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/8-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Einfuehrung_elektr_Wertpapiere.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/deloitte-fsnews-9-september-2020.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d514.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d514.pdf
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3. Kryptowährung 

BaFin – Hype um Kryptowerte: BaFin warnt Verbraucher vor Risiken bei Investments 
vom 13. Januar 2021 
Gewarnt wird vor den Risiken beim direkten Erwerb von Kryptowerten und derivati-
ven Finanzinstrumenten wie finanziellen Differenzkontrakten (Contracts for Diffe-
rence – CFD) und Zertifikaten, die den Kursverlauf von Kryptowerten abbilden. 

4. Alternative Investmentfonds (AIFs) und OGAW 

Bundesrat – Entwurf eines Fondsstandortgesetzes (Drs. 51/21) vom 22. Januar 2021 
Der ursprüngliche Gesetzentwurf (vgl. FSNews 1/2021) wurde an den Bundesrat 
ohne wesentliche inhaltliche Änderungen weitergeleitet. Das Gesetz soll am Tag 
nach seiner Verkündung im BGBl. in Kraft treten. Die Vorschriften im Zusammen-
hang mit Nachhaltigkeitsaspekten sind ab 1. Januar 2022 bzw. 2023 zu beachten.  

BaFin – Verbessertes Liquiditätsmanagement im Fonds vom 14. Januar 2021 
Vorgestellt werden die vergangenes Jahr im KAGB verankerten Liquiditätstools, die 
Kapitalverwaltungsgesellschaften bei Liquiditätsengpässen nutzen können. Die Tools 
sind gedacht für ein breiteres Spektrum an offenen Investmentvermögen und 
OGAW, die zu den klassischen Wertpapierfonds zählen. Ergänzend hierzu konkreti-
siert die BaFin die Anforderungen an eine bessere Liquiditätssteuerung bei Fonds. 
Dies konzentriert sich v.a. auf Rückgabefristen, Rücknahmebeschränkungen sowie 
das sog. Swing Pricing. 

VII. Rechnungslegung und Prüfung 
EZB – Neufassung der Verordnung über die Bilanzposten von Kreditinstituten und 
des Sektors der monetären Finanzinstitute (EZB/2021/2) vom 22. Januar 2021 
Konkretisiert werden die Berichtspflichten im Hinblick auf statistische Daten über 
Bilanzpositionen für monetäre Finanzinstitute, die keine Kreditinstitute sind, 
CRR-Kreditinstitute inkl. derer, für die die Richtlinie nach Art. 2 Abs. 5 CRD keine An-
wendung findet, sowie Zweigstellen von Kreditinstituten. Ausgenommen sind jedoch 
außerhalb eines Mitgliedstaats des Euro-Währungsgebiets errichtete Zweigstellen 
von Kreditinstituten, die in einem Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets nieder-
gelassen sind. Die Verordnung soll am fünften Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
EU-Amtsblatt in Kraft treten und ab dem 26. Juni 2021 verbindlich werden. Die Vor-
schriften zur statistischen Berichterstattung sowie zur Anwendung der ihr zugrunde 
liegenden Rechnungslegungsvorschriften nebst Ausnahmeregelungen sollen ab dem 
1. Januar 2022 gelten.  

Bundesrat – Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (Finanz-
marktintegritätsstärkungsgesetz - FISG) (BR Drs. 9/21) vom 1. Januar 2021 
Im Vergleich zur ursprünglichen Entwurfsfassung (vgl. FSNews 11/2020) erfolgt statt 
der pauschalen Erhöhung der Haftungsgrenzen des Abschlussprüfers bei EU-PIEs 
eine Differenzierung nach Art des Unternehmens. Die Haftungsgrenzen betragen 
16,0 Mio. EUR für kapitalmarktorientierte EU-PIEs, 4,0 Mio. EUR für EU-PIEs und 
1,5 Mio. EUR für Unternehmen, bei denen es sich nicht um EU-PIEs handelt. Im AktG 
wird festgelegt, dass die Sachkenntnis auf dem Gebiet der Rechnungslegung und der 
Prüfung durch zwei Aufsichtsratsmitglieder zu erfüllen ist, die jeweils ein Fachgebiet 
abdecken. Für bereits bestehende Aufsichtsräte ist die erforderliche Sachkenntnis 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/weitere/2021/meldung_210113_Warnung_Kryptowerte.html;jsessionid=38CBEAB8D16F38BFD2A2266FC56C542B.2_cid394
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/weitere/2021/meldung_210113_Warnung_Kryptowerte.html;jsessionid=38CBEAB8D16F38BFD2A2266FC56C542B.2_cid394
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/51-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%201_Januar_2021%20final.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/weitere/2021/meldung_210114_KVGen_Liquiditaetsmanagement.html
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/GeldanlageWertpapiere/Wertpapiergeschaefte/Liquiditaetstools/liquiditaetstools_artikel.html?nn=7846988
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb_2021_2_f_sign~29c3e5cfe1.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb_2021_2_f_sign~29c3e5cfe1.en.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/9-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/9-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2020-10-26-Finanzmarktintegritaetsstaerkungsgesetz/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%20Nr.%2011_November_2020%20finalv2.pdf
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nicht nachzuholen, sofern der gesamte Aufsichtsrat vor dem 1. Juli 2021 bestellt 
wurde. Für Gewerbetreibende, die nach der GewO Anlageberatung oder Anlagever-
mittlung für Vermögensanlagen i.S.d. VermAnlG betreiben, wird eine sechsmonatige 
Übergangsfrist geschaffen, innerhalb der die bisherige Tätigkeit ohne Erlaubnis nach 
dem KWG ausgeübt werden darf. Die Vorschriften sollen am 1. Juli 2021 bzw. 1. Ja-
nuar 2022 in Kraft treten. 

BaFin – Einreichung von aufgestellten Jahresabschlüssen vom 20. Januar 2021 
Bei Einreichung in digitaler Form wird das Fehlen der Übermittlung in Papierform 
nicht beanstandet. Dies gilt für Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2019 und 
31. Dezember 2020. 

VIII. Zahlungsverkehr 
EBA – Single Rulebook zur Rückverfolgbarkeit von Zahlungsvorgängen 
(Q&A 2020_5135) vom 15. Januar 2021 
Die Zahlungsdienstleister müssen sicherstellen, dass alle Zahlungsvorgänge und an-
deren Interaktionen mit dem Zahlungsdienstnutzer, anderen Zahlungsdienstleistern 
und anderen Einrichtungen einschließlich Händlern zurückverfolgt werden können. 
Das umfasst u.a. auch Daten zum Empfängerkonto. Für diese gibt es keine Ein-
schränkungen hinsichtlich der Art der Konten, die in die Liste der vertrauenswürdi-
gen Empfänger aufgenommen werden können, sofern sie den Empfang von Zah-
lungsvorgängen ermöglichen. Das bedeutet, dass auch sog. Nicht-Zahlungskonten 
(etwa Sparkonten, die keine eigenen Zahlungsdienstleistungen unterstützen) als 
Empfangskonten für die Rückverfolgbarkeit zu berücksichtigen sind.  

EBA – Single Rulebook zu vertrauenswürdigen Empfängern (Q&A 2020_5115) 
vom 15. Januar 2021 
Allein die Tatsache, dass der Zahlungsempfänger nicht in einer Liste vertrauenswür-
diger Empfänger gemäß Art. 13 EU/2018/389 aufgeführt sind, stellt keinen Grund 
dar, auf dessen Basis kontoführende Zahlungsdienstleister Zahlungsauslösedienst-
leistern den Zugang zu Zahlungskonten verweigern sollten.  

EBA – Single Rulebook zur Verwendung von sog. One-Time-Passcode (OTP) Mails im 
Rahmen der starken Kundenauthentifizierung (Q&A 2018_4315) vom 15. Ja-
nuar 2021 
Apps oder Webbrowser, bei denen der OTP vom Zahlungsdienstnutzer empfangen 
wird und die eine eindeutige Verbindung mit dem Gerät haben, können als Teil einer 
starken Zwei-Faktor-Kundenauthentifizierung gemäß PSD2 und der EU/2018/389 
anerkannt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die E-Mail-Adresse, an die das OTP 
gesendet wird, nur über ein registriertes Gerät zugänglich ist. 

EBA – Single Rulebook zur Eignung statischer Kartendaten als Besitzfaktor im Rah-
men der starken Kundenauthentifizierung (Q&A 2018_4235) vom 15. Januar 2021 
Die Zahlungsdienstleister sind verpflichtet, Maßnahmen zur Minderung des Risikos 
zu ergreifen, dass die in die Kategorie „Besitz“ fallenden Elemente der starken Kun-
denauthentifizierung von Unbefugten verwendet werden. In diesem Zusammenhang 
wurde übereinstimmend mit den Ausführungen der EBA in EBA-Op-2019-06 erneut 
darauf hingewiesen, dass Kartendaten und Kartensicherheitscodes, die auf der Karte 
aufgedruckt sind, kein gültiges Besitzelement darstellen können, da die Anforderun-
gen an die Elemente der Kategorie „Besitz“ (Art. 7 EU/2018/389) nicht erfüllt wer-
den. 

https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/CoronaVirus/CoronaVirus_node.html
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2020_5135
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2020_5135
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2020_5115
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2020_5115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0389-20180313&qid=1611152300760&from=DE
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4315
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4315
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0389-20180313&qid=1612367332927&from=DE
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4235
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4235
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2622242/4bf4e536-69a5-44a5-a685-de42e292ef78/EBA%20Opinion%20on%20SCA%20elements%20under%20PSD2%20.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0389-20180313&qid=1611237295308&from=DE


Financial Services News 2/2021 | Aufsichtsregime / Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

Seite 15  
 

EBA – Single Rulebook zur Anerkennung von Kreditkarte und einem One Time Pass-
word (OTP) per SMS als zwei Authentifizierungsfaktoren (Q&A 2018_4135) 
vom 15. Januar 2021 
Kartendetails können nicht als gültiger Faktor in einer zweifaktoriellen starken Kun-
denauthentifizierung (SCA) gemäß PSD2 und der EU/2018/389 verwendet werden, 
während ein per SMS versendetes Einmalpasswort zumindest ein Besitzelement 
darstellt (vgl. Q&A 2018_4039 und EBA-Op-2019-06 Tabelle 2). 

IX. Aufsichtsregime / Zusammen-
arbeit der Aufsichtsbehörden 

EZB – Leitfaden für den aufsichtlichen Ansatz zur Konsolidierung im Bankensektor  
vom 12. Januar 2021 
Zunächst werden der Gesamtansatz zur aufsichtlichen Beurteilung von Konsolidie-
rungsvorhaben und die aufsichtsrechtlichen Erwartungen an solche Projekte darge-
stellt. Dabei werden wesentliche aufsichtliche Aspekte und die Anforderungen an 
die laufende Beaufsichtigung neu fusionierter Unternehmen thematisiert. Abschlie-
ßend wird die Anwendung des aufsichtlichen Ansatzes auf Konsolidierungstransakti-
onen bei kleinen Instituten skizziert. 

EZB – Beschlüsse des EZB-Rats (ohne Zinsbeschlüsse) vom 22. Januar 2021 
Vom EZB-Rat wurden u.a. die Empfehlung des Aufsichtsgremiums EZB/2020/62 
(vgl. FSNews 1/2021) zu Dividendenausschüttungen während der COVID-19-Pande-
mie verabschiedet. Außerdem wurde bestätigt, dass die von der EZB-beaufsichtigten 
bedeutenden Institute die EBA-Leitlinien zur Behandlung struktureller Fremdwäh-
rungspositionen gemäß Art. 352 Abs. 2 CRR (EBA/GL/2020/09, vgl. FSNews 8/2020) 
ab 1. Januar 2022 einzuhalten haben.  

Bundesrat – Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU/2019/2162 über die 
Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über ge-
deckte Schuldverschreibungen (CBD-Umsetzungsgesetz) (BR Drs. 10/21) vom 1. Ja-
nuar 2021 
Im Vergleich zur ursprünglichen Entwurfsfassung (vgl. FSNews 11/2020) wurden u.a. 
Regelungen zur barwertigen sichernden Überdeckung ergänzt und insolvenzrechtli-
che Vorschriften für Pfandbriefbanken nochmals überarbeitet. Die Vorschriften sol-
len teilweise bereits am 1. Juli 2021 in Kraft treten. 

BaFin – Durchführung von Prüfungen vom 25. Januar 2021 
Die Prüfungen werden wenn möglich Off-Site durchgeführt. 

X. Versicherungen 
EIOPA – Aufsichtliches Reporting und Offenlegung: Quantitative Meldebögen 
(BoS-20/754) vom 17. Dezember 2020 
Der von der EIOPA veröffentlichte Bericht ergänzt die Opinion von EIOPA zum Sol-

https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4135
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4135
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4135
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015L2366-20151223&qid=1611239742538&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0389-20180313&qid=1611237295308&from=DE
https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4039
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2622242/4bf4e536-69a5-44a5-a685-de42e292ef78/EBA%20Opinion%20on%20SCA%20elements%20under%20PSD2%20.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.guideconsolidation2101~fb6f871dc2.en.pdf?90c3740eaa9939fd7151ecd4d322444b
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.guideconsolidation2101~fb6f871dc2.en.pdf?90c3740eaa9939fd7151ecd4d322444b
https://www.bundesbank.de/resource/blob/856860/4c401ca9b95d85b634df2eca7e2a2092/mL/2021-01-22-beschluesse-ohne-zins-download.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/en_ecb_2020_62_f_sign~6a404d7d9c..pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%201_Januar_2021%20final.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/deloitte-fsnews-8-august-2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/deloitte-fsnews-8-august-2020.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/10-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/10-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/10-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0001-0100/10-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2020-10-02-Gesetz-aenderung-pfandbriefgesetzes/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%20Nr.%2011_November_2020%20finalv2.pdf
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/CoronaVirus/CoronaVirus_node.html
https://www.eiopa.europa.eu/node/7295
https://www.eiopa.europa.eu/node/7295
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/solvency_ii/eiopa-bos-20-754-quantitative-reporting-templates.pdf


Financial Services News 2/2021 | Versicherungen 

Seite 16  
 

vency II Review 2020 (vgl. FSNews 1/2021). Der Bericht hat eine Untersuchung sämt-
licher quantitativer Meldebögen einschließlich neuer Meldebögen (u.a. Cyber Risk 
oder Modelländerungen in internen Modellen) sowie derjenigen des Financial Stabi-
lity Reporting und des Solvabilitäts- und Finanzlageberichts (SFCR) zum Gegenstand. 
Neben der Beschreibung und der Analyse der jeweiligen Meldebögen beinhaltet die 
Untersuchung die Darstellung der aus der Analyse zu ziehenden Schlussfolgerungen, 
häufig verbunden mit einer intendierten Änderung der einschlägigen technischen 
Standards. Der Anhang zu dem Bericht enthält neue Meldebögen aber auch geän-
derte Anwendungshinweise. 

EIOPA – Hintergrundpapier zur Anaylse der Opinon zum Solvency II-Review 2020  
(EIOPA-BoS-20/750) vom 17. Dezember 2020 
Das Hintergrundpapier ist der Opinion der EIOPA zum Solvency II-Review 2020 
(vgl. FSNews 1/2021) beigefügt. Auf rund 730 Seiten werden die Rechtsgrundlagen 
und die Analyse der in der Opinion behandelten Sachverhalte aus 14 Themenkreisen 
dargestellt. Darüber hinaus beinhaltet das Hintergrundpapier einen umfangreichen 
Anhang, der mit den 14 Themenkreisen korrespondiert. 

EIOPA – Hintergrundpapier bezüglich der Auswirkungsanalyse zur Opinion zum 
Solvency II-Review 2020 (EIOPA-BoS-20/751) vom 17. Dezember 2020 
Das Hintergrundpapier zur Auswirkunganalyse (Impact Assessment) ergänzt eben-
falls die Opinion der EIOPA zum Solvency II-Review 2020 (vgl. FSNews 1/2021). Dabei 
besteht das Papier aus zwei Teilen. Im ersten wird ein ganzheitlicher (holistischer) 
Überblick über die Auswirkungen der angestrebten Änderungen in qualitativer und 
quantitativer Form gegeben. Daran schließt sich im zweiten Teil die Auswirkungsana-
lyse der jeweiligen Handlungsoptionen hinsichtlich der 14 in der Opinion aufgeführ-
ten Themenkomplexe (wie z.B. LTG-Maßnahmen, Eigenmittel oder versicherungs-
technische Rückstellungen) an. 

EIOPA – Methodische Grundlagen von Versicherungsstresstests – Liquiditätskompo-
nente (EIOPA-BoS-20/760) vom 13. Januar 2021 
Während Solvency II mit den Vorschriften über Solvabilitätskapitalanforderungen 
gewährleisten soll, dass (Rück-)Versicherungsunternehmen über eine angemessene 
Kapitalausstattung verfügen, beinhaltet die Richtlinie im Hinblick auf die Liquiditäts-
situation der Unternehmen keine quantitativen Vorschriften bzw. Liquiditätsmaße. 
Vor diesem Hintergrund schlägt das vorliegende Papier eine Definition der Liquidi-
tätssituation eines (Rück-)Versicherungsunternehmens und spezifische Maße, diese 
zu quantifizieren, vor. Die anschließende Diskussion eines Liquiditätsstresstests baut 
auf diesen Überlegungen auf. Das vorliegende Papier soll die konzeptionelle Lücke 
zum Thema Liquiditätsrisiken von (Rück-)Versicherungsunternehmen auf EU-Ebene 
schließen und als Antwort auf die jüngste Entwicklung bei der IAIS zum Themenkom-
plex Liquiditätsrisiken (vgl. FSNews 12/2020) dienen. 

EIOPA – Open Insurance: Diskussionspapier zum Austausch versicherungsbezogener 
Daten vom 28. Januar 2021 
Das Diskussionspapier hat den Austausch versicherungsbezogener Daten über Pro-
grammierschnittstellen (Application Programming Interface, API) zum Gegenstand 
(Open Insurance). Es beinhaltet eine Definition von „Open Insurance“, potenzielle 
Anwendungsfällen sowie eine Analyse der Chancen und Risiken aus „Open Insu-
rance“. Die Ausführungen zu regulatorischen Hürden und zu ausgewählten Themen-
feldern wie Datenschutz oder Interoperationalität erfolgen vor dem Hintergrund 
einer im Jahr 2022 geplanten gesetzgeberischen Initiative der EU-Kommission in 
Form eines „Open Finance“-Rahmens. Der Anhang enthält neben den zu konsultie-
renden Fragen themenbezogene Fallstudien. Die Konsultationsfrist endet am 28. Ap-
ril 2021. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%201_Januar_2021%20final.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/solvency_ii/eiopa-bos-20-750-background-analysis.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/solvency_ii/eiopa-bos-20-750-background-analysis.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%201_Januar_2021%20final.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/solvency_ii/eiopa-bos-20-751-background-impact-assessment.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/solvency_ii/eiopa-bos-20-751-background-impact-assessment.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%201_Januar_2021%20final.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/financial_stability/insurance_stress_test/methodological-principles-liquidity.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/financial_stability/insurance_stress_test/methodological-principles-liquidity.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte_FSNews%2012_Dezember_2020_2.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/open-insurance-discussion-paper-28-01-2021.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/open-insurance-discussion-paper-28-01-2021.pdf
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ESAs/EIOPA – Konsultationspapier zum Entwurf eines Technischen Standards zur 
Ergänzung der Durchführungsverordnung EU/2016/1800 über die Zuordnung von 
Ratings externer Ratingagenturen zu einer objektiven Skala von Bonitätsstufen ge-
mäß der Solvency II-Richtlinie vom 19. Januar 2021 
Das Konsultationspapier über die Ergänzung der Zuordnung von Ratings externer 
Ratingsagenturen zu einer objektiven Skala von Bonitätsstufen im Hinblick auf die 
Solvency II-Rahmenrichtlinie wurde durch das Auftreten zweier weiterer Ratingagen-
turen und qualitativer bzw. quantitativer Untersuchungen über die Angemessenheit 
der Ratingszuordnung notwendig. Die Konsultationsfrist endet am 5. März 2021. 

EIOPA– Bericht über Verbrauchertrends 2020 vom 29. Januar 2021 
Die EIOPA hat ihren Bericht über Verbrauchertrends 2020 sowie eine beiliegende 
„Heatmap“ mit den Auswirkungen von COVID-19 auf Versicherungsunternehmen 
und Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge (EbaV) mit dem Stand 30. Juni 
2020 veröffenlicht. In diesem Kontext hat sie mehrere wichtige Themenfelder identi-
fiziert. Dazu zählen fondsgebundene Produkte mit hohen und komplexen Kosten 
sowie teilweise ungewöhnlichem Risikoprofil, was sich bei vorzeitigen Kündigungen 
besonders negativ auswirken kann. Ein weiteres wichtiges Thema war aus Sicht der 
EIOPA Ein- bzw. Ausschlüsse von Pandemierisiken und damit zusammenhängende 
Unsichterheiten bzw. Unklarheiten, die zum Teil Gerichtsentscheidungen notwendig 
gemacht haben. Die Themen Ausschlüsse sowie geändertes Risikoprofil sind auch in 
der Reiseversicherung von Bedeutung, wobei viele Versicherer sich auf Kulanzrege-
lungen eingelassen haben. 

IAIS – Konsultation des Entwurfs eines Application Paper vom 25. Januar 2021 
Das vorliegende Konsultationpapier eines zukünftigen Application Paper soll ergän-
zendes Material zu mehreren Insurance Core Standards (ICPs) in Form von aktuellen 
Beispielen oder Fallstudien zur Aufsicht über das interne Kontrollsystem eines Versi-
cherungsunternehmens zur Verfügung stellen. Konkret hiervon betroffen sind die 
ICPs 5 (Suitability of Persons), 7 (Corporate Governance) und 8 (Risk Management 
and Control Function). Inhaltlich hat das Konsultationspapier u.a. Rolle, Unabhängig-
keit, Auslagerung und Ausgestaltung der internen Kontrollfunktion sowie die interne 
Revisionsfunktion zum Gegenstand. Die Konsultationsfrist endet am 26. März 2021. 

BaFin – Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 gemäß 
§ 159 VAG vom 30. Dezember 2020 
Die BaFin hat die Grundkopfschäden und Profile 2019 für Ambulant-, Stationär-, 
Zahn- und Krankentagegeldtarife veröffentlicht. Die Wahrscheinlichkeitstafeln basie-
ren auf den nach § 23 Krankenversicherungsaufsichtsverordnung zur Verfügung ge-
stellten Daten zum Versicherungsbestand und zu den Leistungen der Krankenversi-
cherungsunternehmen aus den Jahren 2017-2019.  

BaFin – Rundschreiben 1/2021 (VA) – Hinweise zur Unterrichtung der Aufsichtsbe-
hörde über die Werte zur Berechnung der Mindestbeitragsrückerstattung 
vom 26. Januar 2021 
Das Rundschreiben 1/2021 (VA) und die angefügte aktualisierte Nachweisung 612 
tragen den Neuregelungen der Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung 
aus dem Jahr 2020 Rechnung, wonach Finanzmittel, die dem Eigenkapital zugeführt 
werden, um der Finanzierung einer Zinsrückstellung zu dienen, den Kapitalgebern 
wieder zurückerstattet werden können, wenn diese nicht (mehr) zur Finanzierung 
der Zinsgarantien benötigt werden. Unabhängig von einer Eigenkapitalzuführung 
sind versicherungstechnische Rückstellungen an die BaFin zu berichten, die aufgrund 
nicht mehr ausreichender Sicherheiten im Rechnungszins passiviert werden.  

 

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/cp-amendment-its-ecais-mapping-solvency-ii.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/cp-amendment-its-ecais-mapping-solvency-ii.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/cp-amendment-its-ecais-mapping-solvency-ii.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/cp-amendment-its-ecais-mapping-solvency-ii.pdf
https://teams.de.deloitte.com/sites/FSI/FSI-Fachthemen/FSI%20Newsletter/Newsletter%202021/2%20Februar%202021/Liste%20für%20Blog%20-%20Technische%20Standards%20und%20Anweisungen_2.2021.docx
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/consumer-trends-report-2020.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/risk-heatmap-consumer-trends-report-2020.pdf
https://www.iaisweb.org/page/consultations/current-consultations/ap-on-supervision-of-control-functions/file/94818/draft-application-paper-on-supervision-of-control-functions
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Statistik/st_wahrscheinlichkeitstafeln_pkv_2019.html?nn=9021442
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Statistik/st_wahrscheinlichkeitstafeln_pkv_2019.html?nn=9021442
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Statistik/st_wahrscheinlichkeitstafeln_pkv_2019.html?nn=9021442
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2021/meldung_2021_01_26_rundschreiben_01_2021_va.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2021/meldung_2021_01_26_rundschreiben_01_2021_va.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2021/meldung_2021_01_26_rundschreiben_01_2021_va.html
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Finanzaufsicht 
Der zwölfte Global Risk Management Survey von Deloitte betrachtet aktuelle 
Trends und Herausforderungen im Risikomanagement von Banken, Versiche-
rungen und Asset Managern. 

Ergebnisse des Deloitte Global Risk Management Survey 2021  

Die durch COVID-19 verursachten Schwierigkeiten und die wirtschaftliche Unsicher-
heit stellen Finanzdienstleister vor neue Herausforderungen. Die zwölfte Ausgabe 
des Global Risk Management Survey bewertet den aktuellen Stand des Risikomana-
gements auf Basis der Einschätzung von 57 Finanzdienstleistern aus verschiedenen 
Sektoren der weltweiten Finanzindustrie.  

Auf die Frage nach den wichtigsten Trends im Risikomanagement der nächsten zwei 
Jahre nannten die Finanzdienstleister unter anderem globale Finanzkrisen (48 %) 
und globale Pandemien (42 %) und bestätigten damit die wirtschaftliche Unsicher-
heit und die durch COVID-19 hervorgerufenen Verwerfungen. 

Aufgrund dieser Volatilität werden die Unternehmen eine starke Risikomanage-
ment-Governance benötigen. Gleichzeitig sind Agilität und Bereitschaft gefordert, 
um traditionelle Ansätze in einem grundlegend veränderten Geschäftsumfeld zu 
überdenken. Die aus der Umfrage gewonnenen Erkenntnisse erleichtern es Finanz-
dienstleistern, führende Risikomanagement-Ansätze zu identifizieren, sich auf neu 
auftretende Risiken zu konzentrieren und frühzeitig auf neue Herausforderungen zu 
reagieren. 

Generell ist ein verstärkter Fokus auf nicht-finanzielle Risiken zu erkennen, was 
durch die COVID-19-Pandemie weiter beschleunigt wurde. Risikomanagement-Funk-
tionen müssen sich weiterhin an instabile wirtschaftliche Bedingungen anpassen und 
regelmäßig überwachen, welche Trends nur vorübergehende Reaktionen auf die 
Pandemie sind und welche wahrscheinlich auch zukünftig im Mittelpunkt der Risiko-
management-Strategie stehen werden.  

Die wichtigsten Ergebnisse des Global Risk Management Survey 2021 auf einen 
Blick: 

Kreditrisiko 
20 % der Befragten nannten das Kreditrisiko als die wichtigste Risikoart für ihre Insti-
tute in den nächsten zwei Jahren, und 62 % gaben an, dass die Messung des Kreditri-
sikos eine extrem oder sehr hohe Priorität für ihre Unternehmen haben wird. 

Nicht-finanzielle Risiken 
Während fast alle Befragten ihre Institutionen als äußerst oder sehr effektiv beim 
Management finanzieller Risiken einstuften, sank der Wert für nicht-finanzielle Risi-
ken insgesamt auf 65 % und war für bestimmte Ausprägungen und Aspekte nicht-
finanzieller Risiken sogar noch niedriger. 

  

 

„Im Moment dominiert 
COVID-19 das Risikoma-
nagement.“ 

Markus Salchegger  
Telefon:  +49 89 29036 8585 

 

 

„Nicht-finanzielle und  
Cyberrisiken nehmen 
weiter an Bedeutung zu.“ 

Michael Cluse 

Telefon: +49 211 8772 2464 

 

mailto:msalchegger@deloitte.de
mailto:mcluse@deloitte.de
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Cyber Security 
Finanzdienstleister sind schon seit einigen Jahren mit Cyberangriffen konfrontiert. 
Durch die steigende Relevanz von Remote Work hat diese Bedrohung weiter zuge-
nommen. Nur 61% der Befragten hielten ihren Arbeitgeber für äußerst oder sehr 
effektiv im Umgang mit Cyberrisiken. 87% gaben an, dass die Verbesserung des Ma-
nagements von Cyber-Risiken extrem oder sehr hohe Priorität für die nächsten zwei 
Jahre habe. 

Environment, Social & Governance Risk (ESG) 
Angesichts der wachsenden Besorgnis über aus dem Klimawandel resultierende Risi-
ken und der zunehmenden Außenwirkung der sozialen Verantwortung von Unter-
nehmen gaben 47% der Befragten an, dass es für ihre Institutionen eine extrem o-
der sehr hohe Priorität hat, ihre Fähigkeiten zum Management von ESG einschließ-
lich Klimarisiken zu verbessern. 

Digitales Risikomanagement 
Das Potenzial digitaler Technologien ermöglicht es, die Kosten des Risikomanage-
ments zu senken und gleichzeitig dessen Effektivität zu steigern. Doch trotz der er-
warteten Vorteile haben die meisten Institute diese Technologien noch nicht imple-
mentiert. 

Zunehmende Fokussierung auf Stresstests 
Die Mehrheit der Befragten gab an, dass ihre Unternehmen Stresstests für die Kapi-
talausstattung und für finanzielle Risiken durchführen. Allerdings erweitern die Auf-
sichtsbehörden die Stresstests nun auch auf nicht-finanzielle Risiken, wie z.B. das 
Klima. Lediglich 38% der Finanzdienstleister gaben an, Stresstests auch für nicht-
finanzielle bzw. betriebliche Risiken durchzuführen. 

Die detaillierten Ergebnisse des Global Risk Management Survey finden Sie im voll-
ständigen Report. 

 

 

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/risk/articles/global-risk-management-survey.html
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Geldwäscheprävention 
Veröffentlichung des Entwurfs eines Besonderen Teils für Kreditinstitute 

Präzisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz  

Darauf haben die Verpflichteten aus dem Bankensektor lange gewartet: Nachdem 
im Juli 2017 ein grundlegend reformiertes Geldwäschegesetz in Kraft getreten und 
im Dezember 2018 hierzu ein Allgemeiner Teil von Auslegungs- und Anwendungs-
hinweisen der BaFin ergangen ist, dauerte es bis Januar 2021, bis ergänzend ein Be-
sonderer Teil für Kreditinstute in einer Entwurfsfassung veröffentlicht wurde.  

Mit diesem Dokument, das in acht Unterpunkte untergliedert ist, in denen jeweils 
ein ausgewähltes Thema näher beleuchtet wird, legt die BaFin ihre Verwaltungspra-
xis in Bezug auf die besonderen geldwäscherechtlichen Pflichten von Kreditinstitu-
ten dar. 

Sehr detailliert beschreibt der Entwurf die verschiedenen Sorgfaltspflichten im Kor-
respondenzbankgeschäft. Zur Frage, wann genau eine Korrespondenzbeziehung vor-
liegt und wann nicht, fügt der Entwurf den vagen Ausführungen im Allgemeinen Teil 
dagegen nur wenige Kriterien hinzu. In der Praxis dürften hier insbesondere bei In-
stituten mit zahlreichen Interbankverbindungen auch zukünftig noch Auslegungsrisi-
ken verbleiben. 

Zum Investmentgeschäft geht der Entwurf für einzelne Fallkonstellationen (Invest-
mentvermögen, Verwahrstellen und Broker) darauf ein, wie Kreditinstitute jeweils 
den wirtschaftlich Berechtigten festzustellen haben. Positiv zu werten ist in diesem 
Zusammenhang zudem, dass die BaFin einen weiteren Besonderen Teil zu den Aus-
legungs- und Anwendungshinweisen mit einem Schwerpunkt auf das Investmentge-
schäft in Aussicht stellt. Dementsprechend beschränken sich die diesbezüglichen 
Ausführungen im vorliegenden Entwurf auf Pflichten, die von Kreditinstituten selber 
wahrzunehmen sind, und nicht auf solche anderer Beteiligter. 

Im Hinblick auf Immobilientransaktionen werden Banken aufgefordert, eine Ver-
dachtsmeldung abzugeben, wenn eine Bezahlung mit Barmitteln von mehr als 
EUR 10.000 erfolgt und die Herkunft der Vermögenswerte nicht plausibel nachge-
wiesen werden kann. Eine nicht unproblematische Klausel, da Zweifel an der Vermö-
gensherkunft gegebenfalls auch bei kleineren Beträgen bereits einen Geldwäsche-
verdacht auslösen können. 

Darüber hinaus enthält der Entwurf Vorgaben zu Herkunftsnachweisen für Vermö-
genswerte, Anforderungen an Monitoringsysteme sowie Ausführungen zu Sorgfalts-
pflichten beim Konsortialkreditgeschäft, bei Treuhandkonten und im Bereich Trade 
Finance. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass der Entwurf insbesondere zum Thema der KYC-
Pflichten in den verschiedenen angesprochenen Fallgestaltungen zahlreiche praxis-
relevante Hinweise enthält. Leider werden nicht sämtliche Aspekte des Bankge-
schäftes angesprochen, bei denen eventuell Unklarheiten bestehen können. Hier ist 
beispielsweise das Feld der virtuellen Konten zu nennen, bei dem sich über die kürz-
lich in einer Allgemeinverfügung der BaFin geregelte Handhabung zu § 24c KWG 
hinaus noch diverse weitere Auslegungsfragen stellen.  
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Änderungen in Bezug auf das Transparenzregister und auf Kryptowerte  
geplant 

Aktueller Referentenentwurf zur Novellierung des GwG  

Kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember 2020, hat das Bundesministerium der Finan-
zen einen Referentenentwurf zur Novellierung des Geldwäscherechts vorgelegt.  

Folgende wesentliche Neuerungen werden mit der Gesetzesinitiative verfolgt: 

Das Transparenzregister wird von einem Auffang- zu einem Vollregister umgestellt. 
Bisher waren dort nur diejenigen wirtschaftlich Berechtigten hinterlegt, die nicht be-
reits aus anderen Registern (etwa dem Handelsregister oder dem Partnerschaftsre-
gister) hervorgingen. Künftig wird das Transparenzregister die Daten aller wirtschaft-
lich Berechtigten vollständig enthalten. 

Da dem Transparenzregister der wirtschaftlich Berechtigte dann unmittelbar ent-
nommen werden kann, müssen Verpflichtete im Rahmen der Erfüllung ihrer Sorg-
faltspflichten zum Zweck der Überprüfung der von ihren Kunden erhobenen Anga-
ben zum wirtschaftlich Berechtigten künftig in der Regel keine weiteren Register-
recherchen und gesellschaftsrechtlichen Analysen mehr vornehmen. Für Banken 
und andere Verpflichtete wird zudem eine automatisierte Schnittstelle zum Transpa-
renzregister geschaffen, um den Datenabruf zu erleichtern. 

Die geplanten Änderungen schaffen zugleich die Voraussetzung für die im Jahr 2021 
anstehende europaweite Transparenzregistervernetzung, da im deutschenTranspa-
renzregister in seiner aktuellen Form für einen Großteil der deutschen Gesellschaf-
ten derzeit noch keine strukturierten Datensätze vorhanden sind.  

Im Januar 2021 hat das BMF schließlich noch eine Ergänzung zur geplanten Novellie-
rung vorgenommen, die auf ein anderes Thema abzielt: Kryptowerte. Zukünftig sol-
len Verpflichtete auch bei Transfers von Kryptowerten außerhalb einer Geschäftsbe-
ziehung und ab einem Schwellenwert von 1.000 EUR allgemeine Sorgfaltspflichen 
erfüllen. Zudem wird klargestellt, dass sowohl im KWG als auch im GwG eine einheit-
liche Verwendung der Definition von Kryptowerten erfolgt. 

Während die Beschäftigung mit dem Thema Transparenzregister der Umsetzung von 
Richtlinienvorgaben der EU dient, folgt die Änderung zum Thema Kryptowerte einer 
entsprechenden Empfehlung der FATF. 

Geplant ist, dass die Novellierung zum 1. August 2021 in Kraft tritt. 
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Ein neuer FATF-Bericht präsentiert aktuelle Entwicklungen und Trends im Be-
reich der handelsbasierten Geldwäsche. An Denkanstößen zu deren Präven-
tion fehlt es dabei nicht. 

Trade-Based Money Laundering  

Die Aufdeckung handelsbezogener Geldwäsche gehört nach wie vor zu den schwie-
rigsten Aufgaben im Rahmen der Geldwäschebekämpfung, auch geprägt durch die 
weltweite Vernetzung von Handels- und Lieferketten sowie den Einsatz und die 
Kombination verschiedener Geldwäschetechniken. Das Ziel handelsbasierter Geld-
wäsche liegt dabei weniger in der Bewegung von Gütern, sondern vielmehr in der 
Umschichtung inkriminierter Gelder unter dem Deckmantel von Handelsgeschäften. 
Auch die vom BMF herausgegebene Nationale Risikoanalyse schreibt der handelsba-
sierten Geldwäsche in Deutschland aufgrund seiner führender Position als Warenex- 
und -importeur eine besondere Bedeutung zu. Die Liste der am häufigsten auftre-
tenden Methoden wird dabei angeführt von klassischen Geldwäschetechniken wie 
der Über- oder Unterfakturierung, Mehrfachabrechnungen, fiktiven Handelsgeschäf-
ten sowie dem Einsatz von Briefkastenfirmen. 

Ein am 9. Dezember 2020 veröffentlichter gemeinsamer Bericht der Financial Action 
Task Force (FATF) und der Egmont Group stellt nunmehr neueste Erkenntnisse in Be-
zug auf handelsbasierte Geldwäsche vor. Er soll dem öffentlichen und dem privaten 
Sektor als Hilfestellung bei der Prävention dienen. 

Risiken und Trends 

Die im FATF-Egmont-Bericht veröffentlichen Fallstudien unterstreichen einerseits 
das Bestehen bereits bekannter Geldwäschemethoden wie den „Black Market Peso 
Exchange“, die Nutzung von Shell/Front Companies sowie den Einsatz zwischenge-
schalteter Vermittler. Diese Erscheinungsformen sind nicht nur isoliert zu betrach-
ten, sondern erreichen gerade in Kombination ein herausforderndes Komplexitätsni-
veau. Ergänzt werden sie andererseits durch neu in den Fokus geratene Techniken, 
etwa den Einsatz von „Surrogate-Shoppern“ oder die Ausbeutung legaler Lieferket-
ten über den Erwerb von Unternehmensanteilen durch professionelle Geldwäscher. 
Neben den Risiken der handelsbasierten Geldwäsche beleuchtet der Bericht zudem 
erstmalig Risiken aus den Bereichen „Trade Based Terrorist Financing“ (TBTF) sowie 
„Service Based Money Laundering“ (SBML). 

Herausforderungen 

Der gegenwärtige Wandel im globalen Warenverkehr ist geprägt durch die Zunahme 
des Online-Geschäftes sowie die Digitalisierung von Handelsprozessen. Diese dyna-
mischen Entwicklungen stellen Kreditinstitute vor große Herausforderungen im Hin-
blick auf die Implementierung ergänzender risikomitigierender Maßnahmen, not-
wendige Prozessanpassungen, effiziente Kapazitätsplanung sowie den Einsatz von 
Technologien zur Analyse und Verarbeitung der immensen Datenmengen, die mit 
der Abwicklung von Handelsgeschäften einhergehen. Die (inter)nationale Koordinie-
rung und Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor wird 
ebenfalls als ein Grundpfeiler einer wirksamen Geldwäschebekämpfung gesehen, 
wenngleich die Vielzahl der beteiligten Parteien besondere Strukturen und Regeln 
der Zusammenarbeit erfordert, um die eine effiziente und zielführende Analyse der 
Informationsvielfalt zu gewährleisten.  

Best Practices 
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Der FATF-Egmont-Bericht distanziert sich von einem „One-Size-Fits-All“ Ansatz und 
skizziert vielmehr anhand zahlreicher Praxisbeispiele unterschiedliche Maßnahmen, 
die als Hilfestellung für die Anpassung eigener Bemühungen genutzt werden kön-
nen. Dabei sei hervorzuheben, dass ein ausgeprägtes Bewusstsein sowie fundierte 
Kenntnisse nach wie vor als wichtigste Grundlagen einer effektiven Geldwäschebe-
kämpfung angesehen werden. Hierbei spielt ein enger Austausch zwischen allen 
Beteiligten, seien es Aufsicht, Banken, FIU und Zollbehörden, eine essenzielle Rolle. 
Das Modell der Public Private Partnership hat sich dabei in den vergangenen Jahren 
besonders herausgebildet und führt zu einer Effizienzsteigerung bei der Geldwä-
schebekämpfung auf (inter)nationaler Ebene. Dies verdeutlicht auch das Beispiel der 
2017 gegründeten Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) 
mit Teilnehmern aus 15 Ländern, darunter 25 Kreditinstitute, mit dem Ziel des takti-
schen Informationsaustausches und der Effizienzsteigerung bei der Bekämpfung 
grenzüberschreitender Bedrohungen. 

Angesichts der Vielfalt handelbarer Waren, der Beteiligung mehrerer Parteien und 
der Geschwindigkeit von Handelsgeschäften bleibt die handelsbezogene Geldwä-
sche ein erhebliches Risiko. Der FATF-Egmont-Bericht zielt darauf ab, komplexe The-
men in einer zugänglichen, leicht verständlichen Weise darzustellen. Er stellt ein 
Toolkit mit Ideen und Initiativen dar, die bei der Bekämpfung Wirkung gezeigt ha-
ben, und verdeutlicht die Wichtigkeit der fortlaufenden Anpassung der eigenen 
Maßnahmen. 

  



Financial Services News 2/2021 | Geldwäscheprävention  

Seite 24  
 

Der Gesetzentwurf zum Verbandssanktionengesetz durchläuft das offizielle 
Gesetzgebungsverfahren. Compliance-Management-Systeme sind angehalten, 
den angedrohten Sanktionen präventiv zu begegnen. 

Verbandssanktionengesetz – Zukünftige Neuerungen für Compliance Management  
Systeme  

Nach Ankündigung des bundesweiten Vorhabens „Neuordnung des Sanktionsrechts 
für Unternehmen zur wirksamen Ahndung von Wirtschaftskriminalität“ im Koaliti-
onsvertrag vom 12. März 2018 veröffentlichte das Bundesministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz am 15. August 2019 den Referentenentwurf eines „Gesetzes zur 
Bekämpfung der Unternehmenskriminalität“. Am 16. Juni 2020 erfolgte die Veröf-
fentlichung des finalen Regierungsentwurfes, welcher seit dem 21. Oktober 2020 als 
„Verbandsanktionengesetz“ das Gesetzgebungsverfahren durchläuft und voraus-
sichtlich eine Reihe von Neuerungen für die Geschäftspraxis mit sich bringt: 

• Abkehr vom Opportunitätsprinzip und Einführung des Legalitätsprinzips zwecks 
einheitlicher Strafverfolgungspraxis von Verbandstaten 

• Anreize zur Implementierung von Compliance-Maßnahmen und internen Unter-
suchungen durch Berücksichtigung in der Strafzumessung 

• Aufgabe der Sanktionsgrenze aus dem Ordnungswidrigkeitengesetz in Höhe von 
maximal 10 Mio. EUR und Einführung einer umsatzbezogenen Sanktionierung 

Anwendbarkeit des VerSanG-E 
Verbände im Sinne des Gesetzes sind juristische Personen des öffentlichen oder 
privaten Rechts, ein nicht rechtsfähiger Verein oder eine rechtsfähige Personenge-
sellschaft, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. 
Verbandstaten sind Straftaten, durch die Pflichten, die den Verband treffen, verletzt 
worden sind oder durch die der Verband bereichert worden ist.  

Verbandsverantwortlichkeit 
Die vom Gesetz abgdeckte Straftat muss entweder von einer Leitungsperson began-
gen worden sein oder sonst in Wahrnehmung der Angelegenheiten des Verbandes, 
wenn sie durch angemessene Vorkehrungen (Organisation, Aufsicht) durch eine Lei-
tungsperson hätte verhindert oder erschwert werden können. Erfasst werden damit 
Leitungspersonen wie die Mitglieder von Geschäftsführung beziehungsweise Vor-
stand, Prokuristen aber auch beispielsweise Aufsichtsratsmitglieder. 

Sanktionen 
Im Hinblick auf die praktische Ausgestaltung der Verbandssanktionen ist ein abge-
stuftes Anreizsytem geschaffen worden, wonach bei frühzeitiger Sachverhaltsaufklä-
rung durch das Unternehmen selber die Strafverfolgung wegen Geringfügigkeit oder 
unter Auflagen eingestellt werden kann. Befindet sich der Prozess in einem Stadium, 
zu dem eine solche Einstellung nicht mehr möglich ist, kann auch eine Verwarnung 
unter Aussprache eines Verbandssanktionsvorbehalts mit einer Vorbehaltszeit von 
bis zu fünf Jahren ausgesprochen werden. Diese kann mit Auflagen und Weisungen 
verbunden werden und umfasst neuerdings auch den Einsatz eines Compliance Mo-
nitors, welcher als unabhängiger, sachkundiger Dritter die Überprüfung etwaiger 
Compliance-Maßnahmen übernimmt.  

Die tatsächliche Verbandsgeldsanktion hängt entscheidend von der Wirtschaftskraft 
des Unternehmens ab. Unternehmen mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz 
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von 100 Millionen Euro sehen sich bei einer vorsätzlichen Verbandstat einer Sank-
tion von bis zu 10% des durchschnittlichen weltweiten Konzernjahresumsatzes der 
vergangenen drei Geschäftsjahre ausgesetzt (bei Fahrlässigkeitstaten bis zu 5%). Als 
besonders abschreckend stellt sich zudem die Möglichkeit der öffentlichen Bekannt-
machung einer Verurteilung durch die Gerichte sowie die Eintragung der Verbands-
sanktion in ein neu einzuführendes Verbandssanktionsregister dar. 

Parameter der Strafzumessung 
Aus dem Verbandssanktionengesetz geht hervor, dass nicht nur reaktive Maßnah-
men auf konkrete Verbandstaten durch das unternehmensinterne Compliance-Ma-
nagement-System strafmildernd berücksichtigt werden. Vielmehr sollen auch prä-
ventive Compliance-Maßnahmen Berücksichtigung finden, soweit diese nicht nur 
rein formal existieren, sondern auch tatsächlich umgesetzt werden. 

Um die Vorzüge einer Strafmilderung zu erhalten, stehen Unternehmen vor der 
Frage, ob sie selbst eine verbandsinterne Untersuchung durchführen und damit an 
der Sachverhaltsaufklärung durch die Strafverfolgungsbehörden mitwirken. Die Ver-
ankerung dieser sogenannten „Internal Investigations“ ist gänzlich neu in den Geset-
zeswortlaut eingeführt worden und kann auch durch beauftragte Dritte erfolgen. 
Die Durchführung von internen Untersuchungen birgt jedoch verschiedene Kritik-
punkte. Zum einen verursacht die zukünftig vorgeschriebene, bisher in der Praxis 
aber selten gelebte funktionale Trennung von Untersuchungsführer und Verteidiger 
zweifache Kosten für das Unternehmen. Zudem besteht die Gefahr der Umgehung 
rechtsstaatlicher Prinzipien wie Beschlagnahmeschutz und Zeugnisverweigerungs-
rechte, weswegen der Fair-Trial-Grundsatz im Verbandssanktionengesetz in beson-
derem Ausmaß Berücksichtigung finden sollte. 

Fazit 
Durch das Verbandssanktionengesetz werden neue Anreize für Compliance-Ma-
nagement-Systeme geschaffen. Unternehmen sind angehalten, die vorgesehene 
zweijährige Übergangsfrist bis zum geplanten Inkraftreten der Norm zu Beginn des 
Jahres 2023 zu nutzen und ihre Unternehmenspraxis dahingehend anzupassen. 
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Informationsansprüche von US-Behörden gegenüber ausländischen Banken 
nehmen zu, sofern diese US-Korrespondenzkonten unterhalten. 

Änderungen im US-Geldwäscherecht und ihre Auswirkungen auf deutsche Banken  

Pünktlich zum neuen Jahr, am 1. Januar 2021, hat der US-Kongress mit breiter partei-
übergreifender Zustimmung ein Gesetzespaket verabschiedet, das unter anderem ver-
schiedene Änderungen im dortigen Geldwäscherecht (Anti-Money Laundering Act of 
2020) nach sich zieht. Einige dieser Punkte sind mit Entwicklungen im europäischen 
Geldwäscherecht vergleichbar, beispielsweise die Einrichtung eines Transparenzregis-
ters zur zentralen Erfassung von wirtschaftlich Berechtigen.  

Während sich die meisten der Bestimmungen naturgemäß an Verpflichtete in den 
Vereinigten Staaten richten, gibt es eine wesentliche Neuerung, die in erster Linie 
Nicht-US-Unternehmen betrifft: sämtliche ausländische Banken, die Korrespondenz-
konten in den USA unterhalten. Demnach dürfte auch eine große Anzahl deutscher 
Banken betroffen sein. 

Was ändert sich? Schon bisher war es nach dem US Patriot Act den dortigen Behör-
den grundsätzlich möglich, ausländischen Unternehmen unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Informationsersuchen (Subpoena) zukommen zu lassen und dabei 
auch solche Daten abzufragen, die sich außerhalb der USA befinden. Der Anti-Mo-
ney Laundering Act of 2020 verschärft für die oben genannten Betroffenen diese 
Auskunftspflicht erheblich: Insbesondere können zukünftig mittels Subpoena nicht 
nur Informationen angefordert werden, die mit US-Korrespondenzkonten im Zusam-
menhang stehen, sondern auch solche mit Bezug zu jeglicher Kontobeziehung der 
ausländischen Bank. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten der Betroffenen einge-
schränkt, Einwendungen unter Verweis auf ihre lokalen Datenschutzbestimmungen 
geltend zu machen.  

Ausländische Banken, die einem behördlichen Informationsersuchen nach dem 
neuen Recht nicht nachkommen, können mit einer Strafzahlung von bis zu 
50.000 USD belegt werden – nicht insgesamt, sondern pro Tag. US-Banken müssen 
ihre Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Instituten, die einer Subpoena nicht 
Folge leisten, beenden, andernfalls drohen ihnen ebenfalls empfindliche Strafen.  

Die extraterritoriale Wirkung des US-Rechts auch auf deutsche Banken verstärkt sich 
insofern zukünftig noch weiter. 
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Jüngste Fälle zeigen die Weiterentwicklung von Compliance-Vorgaben im  
Zusammenhang mit US-Sanktionsvorschriften 

Aktuelle OFAC-Settlements und ihre Relevanz für deutsche Institute  

Viele international tätige deutsche Banken müssen neben den heimischen Geldwä-
sche- und Finanzsanktionsvorschriften auch die entsprechenden US-Regularien be-
achten. Insbesondere US-amerikanische Finanzsanktionsbestimmungen unterschei-
den sich deutlich von ihrem europäischen Pendant. Und wie die digitale Welt sich 
fast täglich verändert und immer mehr Bedeutung in unserem Alltag erlangt, so ent-
wickelt sich auch der regulatorische Rahmen weiter. Zwei Fälle aus jüngerer Zeit zei-
gen dies exemplarisch: 

• Kurz vor dem Jahreswechsel einigte sich ein US-Technologie-unternehmen 
(BitGo) mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) zur Zahlung einer Geld-
strafe von fast 100.000 USD. Grund waren Mängel im Zusammenhang mit dem 
Sanctions Compliance Program des Unternehmens. Konkret ging es bei den Ver-
stößen um die unberechtigte Bereitstellung von digitalen Wallets für Nutzer in 
sanktionierten Ländern wie Russland (Krim), Kuba, Iran, Sudan und Syrien. Der 
Vorwurf der OFAC bestand darin, dass das Unternehmen „im Grunde hätte wis-
sen müssen“, dass sich seine Kunden in diesen sanktionierten Ländern befanden, 
da ihm die IP-Adressdaten aus der Anmeldung der Nutzer auf der firmeneigenen 
Plattform vorlagen. Das Unternehmen erfasste zwar die IP-Adressen seiner Kun-
den, nutze sie aber nicht für Zwecke der OFAC-Compliance. Aus Sicht der OFAC 
reichte schon dieser passive Umgang mit relevanten Informationen, um einen 
Verstoß gegen US-Sanktionsbestimmungen zu erkennen. 

• Ein weiteres Beispiel ist eine Vergleichsvereinbarung (Settlement) der OFAC mit 
der Firma Amazon aus Juli 2020. Auch hier wurde dem Unternehmen vorgewor-
fen, kein ausreichend robustes Programm zur OFAC-Compliance eingeführt zu 
haben, da es versäumt wurde, Daten zu sammeln, die auf sanktionierte Länder 
hinweisen könnten. Wie im BitGo-Fall wurde unter anderem auf die IP-Adressen 
der Kunden hingewiesen. 

Diese jüngsten Fälle verdeutlichen die Erwartungen, die aus US-Sicht an Unterneh-
men gerichtet werden: Es sollte darauf geachtet werden, dass bei IP-Adressen, so-
fern sie vorliegen, bei der Prüfung mitberücksichtigt wird, ob Nutzer oder Kunden 
sich in sanktionierten Ländern befinden oder dort ansässig sind.  

Ein weiterer Aspekt ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben: Wenn ein Unter-
nehmen es in der Vergangenheit versäumt haben sollte, die betreffenden IP-Adress-
daten umfassend auszuwerten, erwartet die OFAC, dass dazu eine freiwillige Mel-
dung (Voluntary Self Disclosure) an sie abgegeben wird. Derartige Meldungen tragen 
dazu bei, zu erwartende Strafzahlungen oder andere rechtliche Konsequenzen aus 
US-Sanktionsverstößen abzumildern.  

Alle direkt oder indirekt von US-Finanzsanktionsbestimmungen betroffenen Unter-
nehmen, einschließlich Banken und anderer Finanzdienstleister, sollten die Anforde-
rungen, die sich aus veröffentlichten OFAC-Settlements ergeben, auch zukünftig fort-
laufend verfolgen und die konkreten Auswirkungen auf die eigenen Compliance-
Maßnahmen analysieren.  
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Ausgewählte Publikationen 

 

Mit unserem monatlich erscheinenden Newsletter „Financial Services News“ (FSNews) möchten wir Sie ferner über die Band-
breite unserer Dienstleistungen und Branchenkenntnisse informieren. 

 

Non-Performing-Exposures - im Fokus der Regulierung  

 

 

Das Poster bietet eine zusammenfassende und übersichtliche Darstellung aller im Fokus stehenden  
Aspekte in Bezug auf Non-Performing Exposures.  

Hier erhalten Sie weitere Informationen sowie einen Überblick unserer Publikationen zum  
Thema NPE/NPL und FBE. 

Weitere Details zu ausgewählten aufsichtlichen Themen auf EU-Ebene stellt Ihnen unser Centre for Regulatory Strategy hier 
zur Verfügung. 

Weiterführende Informationen zum Thema IAS PLUS finden Sie hier. 

Schaubilder 

 

SREP 

 

CRR II 

 

MaRisk für Banken 

 

NPL 

 

 

 

Financial Markets Regulatory 
Outlook 2021 

 

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur  
Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) 

 

2021 banking and capital markets outlook 
 
Strengthening resilience, accelerating  
transformation 

 

Global Risk Management Survey 2020 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/npl-regulierung-non-performing-exposures-poster-final.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte_NPL-Library-2019.pdf
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/financial-services/topics/centre-for-regulatory-strategy-emea.html
https://www.iasplus.com/de
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/articles/der-neue-srep.html
https://www.deloitte-mail.de/custloads/141631293/md_1602472.pdf?sc_src=email_3677111&sc_lid=148971271&sc_uid=$uid$&sc_llid=-1
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/audit/articles/marisk-ueberblick.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/npl-regulierung-non-performing-exposures-poster-final.pdf
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/articles/regulatory-outlook.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/articles/regulatory-outlook.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/audit/FISG-Gesetz-zur-Staerkung-der-Finanzmarktintegritaet.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/audit/FISG-Gesetz-zur-Staerkung-der-Finanzmarktintegritaet.pdf
https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/banking-and-securities/articles/banking-industry-outlook.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/risk/articles/global-risk-management-survey.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/risk/articles/global-risk-management-survey.html
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Veranstaltungen 

 

Nachstehend finden Sie eine Auswahl über die aktuellen Veranstaltungen von Deloitte Deutschland.  

 

CFO Perspectives – Fluch und Segen der ESG Agenda 

Termin: 24. Februar 2021, 17.00–18.00 Uhr (online) 

Registrierung 

 

• Verknüpfung der Unternehmensleistung mit der Nachhaltig-
keitsperformance 

• Bedürfnisse der verschiedenen Interessengruppen erkennen 
 

 

Whistleblowing aktuell  

Die neuen Anforderungen und Herausforderungen 

Termine: 23./26. Februar 2021 (online) 

Nadine Schoenlau, 

Telefon: +49 211 8772 4642 

• Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen  
das Unionsrecht melden (Whistleblower Richtlinie) 

• Auf die richtige Implementierung kommt es an 

• Schutz der Hinweisgeber und der Betroffenen 

 

 

Weitere Informationen zu Themen, Terminen und Veranstaltungsorten finden Sie hier. 

 

In Kooperation  

 

 

  

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/finance-transformation/events/cfo-perspectives-feb-2021-webcast.html
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_AJ41Bp1oSAWHowduVPOCkg
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/finance/events/whistleblowing-webcast-deloitte-2021.html
mailto:nschoenlau@deloitte.de
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/about-deloitte/topics/veranstaltungen.html?nc=1
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Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

(„DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentli-

chung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. 

Hierzu sollten sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen. 

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser 

Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für 

Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mit-

gliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.  

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die 

„Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und 

unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unterneh-

men haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Weitere Informatio-

nen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns. 

 

Deloitte ist ein weltweit führender Dienstleister in den Bereichen Audit und Assurance, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting und damit verbundenen 

Dienstleistungen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unser weltweites Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften und verbundenen Unternehmen in 

mehr als 150 Ländern (zusammen die „Deloitte-Organisation“) erbringt Leistungen für vier von fünf Fortune Global 500®-Unternehmen.  

Erfahren Sie mehr darüber, wie rund 330.000 Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de/UeberUns  

 

© 2021 Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

Hinweis 

Bitte schicken Sie eine E-Mail an info-fsi@deloitte.de, wenn Sie Fragen zum Inhalt haben, wenn dieser Newsletter an andere 
oder weitere Adressen geschickt werden soll oder Sie ihn nicht mehr erhalten wollen. 

 

Ansprechpartner 

 

Wilhelm Wolfgarten 
Tel: +49 211 8772 2423 

 

Ines Hofmann 
Tel: +49 697 5695 6358 

 

 

Redaktionsschluss: 31. Januar 2021 
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